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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Foto: KVMV

die gesundheitspolitisch artikulierte Forderung nach 
jährlichen Qualitätsberichten der Kassenärztlichen Ver-
einigungen liegt mittlerweile ein Dezennium zurück. 
Was anfangs wie eine aus Misstrauen und Kontroll-
zwang geborene auflage daherkam – und im Denken 
einiger Gesundheitspolitiker wohl auch war und immer 
noch ist – hat sich zu einem mit selbstbewusstsein vor-
getragenen tätigkeitsbericht der ambulanten ärzte-
schaft über die vielfältigen und konsequent umgesetz-
ten Maßnahmen zur sicherung einer hochqualitativen 
Patientenversorgung entwickelt. Gleichermaßen kün-
det der Jahresbericht aber auch vom hohen eigenen 
Qualitätsanspruch der ambulanten ärzteschaft und gibt 
in vielen Details direkt und indirekt auskunft über die 
dynamische entwicklung der individuellen Qualifikation 
und der Praxisausstattung, welche sich am modernsten 
stand der Medizintechnik orientiert.

es soll nicht unerwähnt bleiben, dass im Zusammenhang 
mit der strukturellen und administrativen aufwertung 
des Gemeinsamen bundesausschusses die Diskussion 
der länderberichte, die jährlich durch die Kassenärzt-
liche bundesvereinigung (KbV) zusammengestellt und 
diesem Gremium vorgelegt werden müssen, deutlich an 
akribie, wenn nicht schärfe gewonnen hat und durch 
Krankenkassen und Patientenverbände viele Details im-
mer hartnäckiger hinterfragt werden. Dass hier biswei-
len medizinisch komplexe Vorgänge auf fachlich nicht 
kompetente auffassungen treffen, kann dabei nicht 

verwundern. Positiv gesehen stellt dieser umstand eine 
herausforderung auch an die Qualität der Darstellung 
unseres täglichen ärztlichen tuns in der Öffentlichkeit 
dar – ein Grund, weswegen sich die Kassenärztliche Ver-
einigung Mecklenburg-Vorpommern (KVMV) seit vielen 
Jahren auch um eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und 
einen engen Kontakt zu selbsthilfegruppen und Vertre-
tern anderer Gesundheitsberufe bemüht. Die jüngsten 
umfrageergebnisse des allensbach-instituts, wonach 
76 Prozent der bundesbürger die Mediziner als die am 
höchsten geachtete berufsgruppe ansehen, künden 
nicht zuletzt vom erfolg dieser bemühungen.
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Wir verstehen diesen jährlichen Qualitätsbericht als einen Beitrag zur Darstellung
der Leistungskraft der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern und 
empfehlen ihn zur Lektüre überall da, wo in Zeiten eines sich im Strukturwandel 
befindenden Gesundheitssystems Entscheidungen getroffen werden.

sehr geehrte Damen und herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, mit dem Qualitätsbericht für das Jahr 
2012 erhalten sie nun zum neunten Mal eine komplexe 
und umfassende Übersicht über ein Jahr innerärztliche 
Qualitätssicherungsarbeit, die den hohen stand der 
Patientenversorgung im ambulanten bereich unseres 
bundeslandes, die tagtäglichen bemühungen der nie-
dergelassenen ärzteschaft um bewahrung, Vertiefung 
und innovativen ausbau von struktur- und ergebnis-
qualität ihrer Patientenversorgung, aber auch die orga-
nisatorischen, unterstützenden und dokumentierenden 
leistungen der Fachkommissionen und der Mitarbeiter 
des Geschäftsbereiches Qualitätssicherung der Kas-
senärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern 
zusammenfasst.

Zum zweiten Mal haben wir in diesem bericht auch as-
pekte der sicherstellung, vor allem der hausärztlichen 
Versorgung in unserem demographisch besonders 
problematischen Flächenland, aufgenommen und be-
richten wiederum auch über ein neues Projekt, welches 
auf neue und mehr spezifische Weise die medizinische 
Versorgungsqualität verbessert.

Qualitätssicherung und sicherstellung sind uns mehr als 
die erfüllung einer gesetzlichen Pflicht. Wir verstehen 
diesen jährlichen bericht als einen beitrag zur Darstel-
lung der leistungskraft der Kassenärztlichen Vereini-
gung Mecklenburg-Vorpommern und empfehlen ihn 

zur lektüre überall da, wo in Zeiten eines sich im struk-
turwandel befindenden Gesundheitssystems entschei-
dungen getroffen werden. 
 

Dr. med. Wolfgang eckert
Vorstandsvorsitzender der KVMV
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Sicherstellung der ambulanten vertragsärztlichen 
Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern

Herausforderungen, Perspektiven, Partnerschaften

Selbstverwaltung von Ärzten und Krankenkassen –
Gemeinsam Lösungen finden und Verantwortung übernehmen

Das bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat viel 
schönes zu bieten: die längste Küste und die größte 
Ostsee-insel der republik, eine einzigartige seen- und 
Wasserlandschaft, die zum teil zum Weltkulturerbe er-
hobenen hansestädte sowie mehr als 2000 Gutshäuser  
und schlösser; der Nordosten ist reich an natürlichen und 
architektonischen schätzen. Dafür wird Mecklenburg-
Vorpommern von seinen einwohnern und seinen Gäs-
ten gleichermaßen geschätzt. aber das bundesland hat 
auch noch eine andere seite: eine der höchsten arbeits-
losenquoten, die im bundesdurchschnitt niedrigsten 
einkommen und die bundesweit dünnste besiedelung. 
seit der Wende 1989 stieg zudem der altersdurchschnitt 
der bevölkerung rapide an, während die einwohnerzahl 
um rund 15 Prozent zurückging. Diese rahmenbedin-
gungen sind in ihrer Kumulation sicher außergewöhn-

lich und bundesweit einmalig. Diese Faktoren haben 
darüber hinaus unmittelbare auswirkungen auf den 
Gesundheitszustand der bevölkerung: erwiesenerma-
ßen korrelieren ein hohes Durchschnittsalter, niedrige 
einkommen, eine hohe arbeitslosigkeit und ein hohes 
armutsrisiko unmittelbar mit der Morbidität (Krankheits-
häufigkeit) der bevölkerung. „armut macht krank“ ist 
mehr als ein schlagwort. Dass die sicherstellung der ver-
tragsärztlichen Versorgung deshalb eine besondere her-
ausforderung darstellt, liegt auf der hand. einer solchen 
herausforderung stellt man sich am besten mit starken 
Partnern. in Mecklenburg-Vorpommern gibt es zahlrei-
che gute beispiele dafür, wie in den vergangenen Jahren 
in anbetracht der besonderen landesstruktur allianzen 
geschmiedet wurden, um die aufgabe medizinische Ver-
sorgung gemeinsam  zu meistern. n

Das erste halbjahr 2013 war in Mecklenburg-Vorpom-
mern durch die umsetzung der neuen bedarfspla-
nungsrichtlinie des Gemeinsamen bundesausschusses 
geprägt. hierbei kam es einmal mehr auch und gerade 
auf  die Partner der gemeinsamen selbstverwaltung von 
ärzten und Krankenkassen an, hatten diese doch im ein-
vernehmen den erforderlichen bedarfsplan aufzustellen 
und im landesausschuss der ärzte und Krankenkassen 
anschließend über die Zahl und die Verteilung der arzt-
sitze zu entscheiden. Nun sind die interessen der ärz-
teschaft und der Kassen nicht immer auf die gleichen 
Ziele gerichtet, bisweilen ist die austragung von Kon-
flikten unvermeidlich. Wenn es darauf ankommt, hat die 
gemeinsame selbstverwaltung allerdings immer wieder 
ihre handlungsfähigkeit bewiesen, so zuletzt auch bei 
der bedarfsplanung. Die umsetzung in Mecklenburg-
Vorpommern wird den besonderen anforderungen 

des bundeslandes gerecht. insbesondere konnte durch 
die Nutzung der neuen regionalen abweichungsmög-
lichkeiten die kleinräumige, wohnortnahe Planung der 
hausarztsitze auf der ebene von Mittelbereichen umge-
setzt werden, ohne dass es zu Verwerfungen gekommen 
wäre. besonderer Wert wurde dabei auf die stärkung 
der Versorgung im ländlichen raum gelegt. Nennens-
wert ist in diesem Zusammenhang darüber hinaus der 
Zuwachs an Zulassungsmöglichkeiten für Psychothera-
peuten ebenfalls vorrangig im ländlichen raum. hier 
sind zunächst 68 zusätzliche stellen geschaffen wor-
den, im Jahr 2014 werden voraussichtlich noch einmal 
circa 30 bis 40 stellen zur besetzung ausgeschrieben. 
besonders bemerkenswert ist auch, dass sich ärzte und 
Krankenkassen der herausforderung der mittel- und 
langfristigen sicherung der Versorgung stellen, indem 
die Kriterien für die Feststellung der drohenden unter-
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versorgung und des lokalen Versorgungsbedarfs ge-
meinsam im landesausschuss festgelegt wurden. auf 
diese Weise ist gewährleistet, dass auch zukünftig Nie-
derlassungen von ärzten, Zweigpraxisgründungen, die 
anstellung von ärzten und ähnliches finanziell in den 
bedrohten Gebieten gefördert werden können. bereits 

seit 2008 haben Kassen und KV gemeinsam mehr als 
50 hausärzte und fünf Fachärzte auf diese Weise in die 
regionen gebracht. Die umsetzung der neuen bedarfs-
planungsrichtlinie ist damit eines von vielen beispielen 
für die Partnerschaft von ärzteschaft und Krankenkassen 
jenseits aller Konfliktlinien. n

Verteilung der geförderten 
hausärzt lichen Zulassungen in 
Mecklenburg-Vorpommern

Stand: 2.12.2013; © KVMV; Quelle: KVMV Bedarfsplanung

Bedarfsplanung für die hausärztliche Versorgung
im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Anzahl der Investitionskostenzuschüsse in den Jahren 2008 bis 2013:

2008 = 6 2010 = 3 2012 = 8

2009 = 16 2011 = 14 2013 = 7
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Planungsbereich Mittelbereiche -
Hausärztliche Versorgung

Oberzentren

hälftiger Versorgungsauftrag

voller Versorgungsauftrag

Stand: 28.01.2013; © KVMV; Quelle: KVMV Bedarfsplanung

Neuzulassungen und -anstellungen
im Fachgebiet Psychotherapie

Stand: 1.10.2013; © KVMV; Quelle: KVMV Bedarfsplanung
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seit nunmehr drei Jahren besteht eine vertragliche Part-
nerschaft der KVMV mit den städte- und Gemeindetag 
sowie dem landkreistag in Mecklenburg-Vorpommern. 
und die Früchte dieser Partnerschaft reifen ersichtlich. 
Vertreter der KVMV sind beispielsweise inzwischen re-
gelmäßige Gäste in den für die Gesundheitsversorgung 
zuständigen sozialausschüssen der Kreise und Gemein-
den vor Ort, wirken in regionalen Planungsverbänden 
ebenso mit, wie bei Konferenzen zur sicherung der 
Daseinsvorsorge im ländlichen raum. Die zweifellos 
unerlässliche Verknüpfung etwa von Mobilitätsangebo-
ten und medizinischer Versorgung soll auf diese Weise 
hergestellt  werden, wobei die Nutzung und gewinn-
bringende Verknüpfung des Know-hows und der hand-
lungsmöglichkeiten der Kommunen einerseits und der 

KVMV andererseits im Vordergrund stehen. Durch einen 
verbesserten informationsaustausch werden zudem die 
bürgermeister in den Gemeinden, die sich für die me-
dizinische Versorgung vor Ort engagieren wollen, in die 
lage versetzt, die rahmenbedingungen zu schaffen, die 
unter berücksichtigung der konkreten bedingungen vor 
Ort für die ansiedlung eines arztes erforderlich sind. 
Wunder lassen sich dadurch nicht bewirken, aber es gibt 
inzwischen zahlreiche sehr gute beispiele von bürger-
meistern, die es mit entsprechenden engagement ge-
schafft haben,  verwaiste arztpraxen zu besetzen  und 
sei es auf die Weise, dass ärzte aus der region für eine 
Zweigpraxistätigkeit  gewonnen werden konnten, weil 
ihnen von der Gemeinde unkompliziert räume zur Ver-
fügung gestellt wurden. n

Ärztliche und kommunale Selbstverwaltung –
gemeinsames Vorgehen im Interesse der Daseinsvorsorge

Partnerschaft Politik
Die KVMV ist als Körperschaft des öffentlichen rechts 
der so genannten rechtsaufsicht des zuständigen 
Ministeriums für arbeit, Gesundheit und soziales in 
Mecklenburg-Vorpommern (sozialministerium) unter-
worfen. Die alltägliche Zusammenarbeit ist indessen 
aktuell eher von einem partnerschaftlichen Miteinan-
der als von einem Klima der beaufsichtigung und der 
Weisungsbefugnis geprägt. auch das 
sozialministerium hat sich bei der rea-
lisierung der neuen bedarfsplanung in 

Mecklenburg-Vorpommern sehr kon-
struktiv eingebracht und den umset-
zungsprozess aktiv begleitet. Darüber 
hinaus besteht auch eine gute Zusam-
menarbeit im bereich der Förderung 
des ärztlichen Nachwuchses, unter 
anderem mit einer gemeinsamen fi-
nanziellen Förderung des Praktischen 
Jahres. im rahmen der „Konzertierten 
aktion“ sitzen regelmäßig Vertreter 

der Kassen, der Kammer, der KV und der Kranken-
häuser am tisch mit der Ministerin, um gemeinsam 
schnittstellenprobleme zu lösen, die Weiterbildung 
zu verbessern oder neue Versorgungsformen auf den 
Weg zu bringen. und es ist fast schon gute sitte ge-
worden, dass die sozialministerin arztpraxen in Meck-
lenburg-Vorpommern persönlich besucht. n

Dr. Wolfgang Eckert, Prof. Peter 
Schuff-Werner und Ministerin Manuela 
Schwesig (v. l.)

Fo
to

: K
V

M
V

/A
lw

ar
d

t



10 Qualitätsbericht 2012 i sicherstellung

Zwischen den Krankenhäusern und den niedergelasse-
nen  ärzten sowie ihren entsprechenden Vertretungen 
besteht traditionell aufgrund der rechtlich bedingten 
sektoralen trennung stets auch ein Konkurrenzverhält-
nis, das bisweilen auch einmal zu spannungen führt. rei-
bungspunkte gibt es viele. Davon abgesehen sind sich 
die akteure jedoch bewusst, dass gerade auch in den 
dünn besiedelten ländlichen räumen auch aufgrund der 
nicht immer in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen-
den ärzte Kooperationen unerlässlich sind. hier lässt 
sich verzeichnen, dass zunehmend von den verbesser-
ten rechtlichen rahmenbedingungen für Kooperationen 
zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen ärzten 
Gebrauch gemacht wird. auf diese Weise stehen nieder-
gelassene spezialisten den Krankenhäusern z.b. als Kon-
siliarärzte oder Operateure zur Verfügung. aber auch 
in die andere richtung ist das system durchaus durch-
lässig. Über 300 einzel- und institutsermächtigungen 
ermöglichen die beteiligung von Krankenhausärzten an 

der ambulanten Versorgung. in der regel findet hier eine 
sehr gute und vollkommen reibungslose Zusammenar-
beit zwischen dem ambulanten und stationären bereich 
ohne jede schnittstellenproblematik statt. Zunehmend 
können auch ambulante bereitschaftsdienstpraxen an 
Krankenhäusern etabliert werden, um den außerhalb 
der sprechzeiten ambulant behandlungsbedürftigen Pa-
tienten einen zentralen anlaufpunkt zu bieten und die 
stationären Notaufnahmen zu entlasten. und schließlich 
ist auch noch die nunmehr seit 2007 bestehende Koope-
ration von Krankenhäusern und KVMV im rahmen der 
so genannten Verbundweiterbildung allgemeinmedizin 
zu nennen. Viele Krankenhäuser stellen hier extra aus-
gewiesene stellen für werdende allgemeinmediziner zur 
Verfügung, die anschließend von der KVMV zur Fortfüh-
rung der Weiterbildung in den niedergelassenen bereich 
vermittelt werden. Die Krankenhausgesellschaft Meck-
lenburg-Vorpommern (KGMV) und die KVMV bilden hier 
gemeinsam die Koordinierungsstelle. n

Vernetzung ambulant-stationär – Kooperation statt Konfrontation

Beteiligte Kliniken an der Verbundweiterbildung 
zum Facharzt für Allgemeinmedizin

Kliniken mit rotationsstellen

Kliniken mit 5 rotationsstellen/Jahr

Stand: 17.10.2013; © KVMV; Quelle: Referat Verbundweiterbildung KVMV
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Weil sie die wichtigsten und die vollkommen unerläss-
lichen Partner für die Gewährleistung einer stabilen 
flächendeckenden ambulanten Versorgung sind, seien 
sie zum abschluss besonders gewürdigt: die niederge-
lassenen ärztinnen und ärzte, die angestellten ärzte in 
Praxen und Medizinischen Versorgungszentren und die 
ermächtigten ärzte in den Krankenhäusern.

sie sind nicht nur Mediziner und ansprechpartner der 
Patienten bei Gesundheitsproblemen, sie sind auch 
unternehmer, arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor. Ohne 
ihr tägliches persönliches engagement bewegte sich 
in der Gesundheitsversorgung gar nichts. Mit hilfe der 
bereits genannten Partnerschaften können letztlich 

nur angemessene und gute rahmenbedingungen für 
die arbeit jedes einzelnen arztes geschaffen werden. 
Ohne das individuelle engagement jedes einzelnen vor 
Ort in seiner Praxis wäre die medizinische Versorgung 
nicht das, was sie ist. Deshalb sei an dieser stelle allen 
Partnern, die an der sicherstellung der ambulanten Ver-
sorgung beteiligt sind, gedankt. ein ganz besonderer 
Dank muss allerdings den niedergelassenen ärzte und 
ärztinnen gelten. Damit sie auch weiterhin für ihr und 
unser leben gern arbeiten. n

Sie arbeiten für Ihr Leben gern: die niedergelassenen Ärzte
als Garant der stabilen Versorgung vor Ort

A
nz

ei
g

e:
 K

B
V-

K
am

p
ag

ne



12 Qualitätsbericht 2012 i stand der vertragsärztlichen Versorgung

Stand der vertragsärztlichen Versorgung
in Mecklenburg-Vorpommern sind gegenwärtig 2.685 ärzte (Personen) vertragsärztlich in freier Niederlassung, 
als angestellte bei anderen ärzten oder in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) tätig. Von dieser Gesamt-
zahl sind 1.140 ärzte als hausärzte gemäß § 73 abs. 1a Nr. 1 und Nr. 3-5 sGb V (ohne Pädiater) tätig. Die auf-
teilung der ärzte nach Fachgruppen stellt sich wie folgt dar (Darstellung der arztzahl nach Köpfen unabhängig 
vom umfang der teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung im sinne der bedarfsplanung):

Fachärzte

anästhesisten 40 51,83 4 7 52,29 1

augenärzte 121 50,64 15 14 47,14 3

chirurgen 110 54,19 21 12 52,00 3

Dermatologen 65 52,35 8 2 53,00 1

Gynäkologen 196 52,56 26 15 48,47 1

hNO-ärzte 89 51,91 3 5 47,40 1

internisten 184 51,97 21 42 51,69 8

laborärzte 27 53,48 4 19 54,11 3

lungenärzte 1 61,00 1 0 0,00 0

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen 12 45,83 0 1 41,00 0

Nervenärzte 105 52,30 18 26 49,85 5

Neurochirurgen 14 53,93 1 3 63,00 1

Nuklearmediziner 18 54,00 4 4 51,25 1

Orthopäden 97 51,57 11 12 53,25 4

Pädiater 125 53,16 19 16 46,75 3

Pathologen 16 52,19 2 2 44,00 0

Physikalisch-rehabilitative Medizin 14 54,50 5 1 61,00 1

Psychologische Psychotherapeuten 162 50,99 21 5 41,20 0

ärztliche Psychotherapeuten 49 52,39 7 2 45,50 0

radiologen 55 51,84 5 15 49,40 1

sonst. Gebiete 4 54,25 1 2 53,50 1

strahlentherapeuten 11 44,00 0 11 44,00 0

urologen 55 54,65 8 3 62,00 2

Gesamt 1.570 205 219 40
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allgemeinmediziner/Praktische ärzte 891 53,98 199 78 53,62 27

internisten 258 51,48 39 54 53,56 15

Gesamt 1.149 238 132 42

Stand: 12.09.2013
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ihre Zulassung zugunsten einer anstellung verzichtet. 
seit dem Jahr 2008 wurde durch den landesausschuss 
der ärzte und Krankenkassen für mehrere Planungsbe-
reiche auf der Grundlage der bedarfsplanungsrichtli-
nie 2007 eine in absehbarer Zeit drohende unterver-
sorgung in der hausärztlichen Versorgung festgestellt. 
Darüber hinaus wurde für die Fachgebiete augenheil-
kunde, Nervenheilkunde und Dermatologie ein lokaler 
Versorgungsbedarf festgestellt. in bereichen mit dro-
hender unterversorgung bzw. lokalem Versorgungsbe-
darf konnten bis ende 2012 insgesamt 47 hausärztliche 
Zulassungen und 5 fachärztliche Zulassungen (augen-
heilkunde, Dermatologie, Nervenheilkunde) gemein-
sam von Krankenkassen und KVMV mit investitionskos-
tenzuschüssen gefördert werden. Dabei wurden ganz 
überwiegend Praxen von ausscheidenden ärzten über-
nommen. Darüber hinaus wurden in den bereichen mit 
drohender unterversorgung fallzahlabhängige sicher-
stellungszuschläge gezahlt. Mit der einrichtung des 
strukturfonds wird seit 2012 zusätzlich unter anderem 
auch die anstellung von ärzten und die einrichtung 

von Zweigpraxen gefördert. Ferner ist die Übernahme 
der Kosten für die Kinderbetreuung und für einen um-
zug aus dem ausland oder einem anderen bundesland 
möglich. aufgrund von sonderverträgen zwischen den 
Krankenkassen und der KVMV ist inzwischen der einsatz 
der arztentlastenden Praxisassistentin nicht nur in den 
von unterversorgung bedrohten Gebieten, sondern im 
gesamten land möglich. Mehr als 90 arztpraxen ha-
ben hiervon bislang Gebrauch gemacht und eine oder 
mehrere dieser qualifizierten Praxisassistentinnen (ins-
gesamt über 100) beschäftigt. n

40 bis 50 Jahre

Altersverteilung Hausärzte
und Fachärzte

50 bis 60 Jahre

60 bis 70 Jahre

70 Jahre und älter30 bis 40 Jahre

bevorzugte Praxisform ist die einzelpraxis (1.898 ärz-
te) gegenüber 580 ärzten, die die Kooperationsform 
der Gemeinschaftspraxis gewählt haben. Über 300 Ge-
nehmigungen für Nebenbetriebsstätten (§ 24 ärzte-ZV) 
wurden erteilt. aktuell gibt es in Mecklenburg-Vorpom-
mern 46 zugelassene Medizinische Versorgungszentren 
(MVZ). Davon befindet sich die größte anzahl in träger-
schaft von Krankenhäusern (23), während 17 MVZ von 
Vertragsärzten gegründet wurden. Weitere 6 MVZ ge-
hen auf sonstige zulässige Gründer (z.b. Pflegedienste, 
sanitätshäuser, erbringer nichtärztlicher Dialyseleistun-
gen) zurück. in den 46 MVZ sind über 200 ärzte über-
wiegend im status der anstellung tätig. 
Das Durchschnittsalter der hausärzte in Mecklenburg-
Vorpommern liegt gegenwärtig bei 53,83 Jahren (Fach-
ärzte für allgemeinmedizin und Praktische ärzte) bzw. 
50,53 Jahren bei den hausärztlich tätigen internisten. 
Das Durchschnittsalter der Fachärzte einschließlich der 
Pädiater und Psychotherapeuten beträgt 52 Jahre. Die 
altersstruktur der Vertragsärzte insgesamt stellt sich fol-
gendermaßen dar:

Fast die hälfte aller ärzte ist damit zwischen 50 und 
60 Jahre alt. Der anteil der über 60-jährigen hausärzte 
liegt gegenwärtig bei 22,8 Prozent insgesamt und bei 
den Fachärzten für allgemeinmedizin und den Prakti-
schen ärzten sogar bei 24,6 Prozent gegenüber 15,5 
Prozent bei den Fachärzten. 
im Zeitraum zwischen 2001 und 2012 ist die Zahl der 
besetzten hausarztstellen im sinne der bedarfsplanung 
um über 100 gesunken. Zuletzt wurden im Jahr 2012 32 
hausärzte neu zugelassen, während 37 ihre Zulassung 
beendet haben. sechs weitere hausärzte haben auf 

G
ra

fik
: K

V
M

V
Stand: 09.09.2013



14 Qualitätsbericht 2012 i hohe Versorgungsqualität bei innovativen Projekten

Hohe Versorgungsqualität bei innovativen Projekten 
als Flächenland mit abnehmender bevölkerung, die 
dazu auch noch durch eine dreifache Veralterung (die 
Menschen werden allgemein immer älter, in ganz 
Deutschland werden weniger Kinder geboren, beson-
ders Mecklenburg-Vorpommern verliert durch den 
Wegzug vorrangig junger Menschen immer mehr be-
völkerung) geprägt ist, steht die Kassenärztliche Ver-
einigung Mecklenburg-Vorpommern vor besonderen 
aufgaben, die mit engagement, Kreativität und hohen 
Qualitätsanforderungen zu lösen sind.

in anbetracht der damit verbundene herausforderun-
gen, vor allem an geriatrische Versorgungsleistungen 
in Mecklenburg-Vorpommern, wurden – oft auf anre-
gung niedergelassener ärzte – von der Kassenärztli-
chen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern und den 
Krankenkassen, besonders der aOK Mecklenburg-Vor-
pommern (heute aOK Nordost), Projekte entwickelt 

und begonnen, welche die nachhaltige Verbesserung 
der Versorgungsstruktur, aber auch den absehbaren 
ärztemangel und die damit verbundenen sicherstel-
lungsprobleme zum hintergrund haben. Der schwer-
punkt unserer Vorstellungen liegt hierbei auf einer 
komplexen sicht der Probleme mit dem Ziel, die ein-
zelnen lösungsansätze als modulare, regional erprobte 
und möglichst auch evaluierte bausteine zu entwickeln 
und sie zum Gegenstand von Verträgen zu machen. 
Wir sehen in diesen bausteinen, an deren Konzepti-
on, entwicklung und vor allem anpassung an die reale 
Versorgungslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern 
wir seit Jahren arbeiten, chancen für die lösung einer 
reihe der genannten Probleme.

Vor diesem Hintergrund hat die Kassenärztliche 
Vereinigung M-V verschiedenste Projekte und Initi-
ativen gestartet.

Ein Projekt möchten wir
Ihnen an dieser Stelle vorstellen: 
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im Vordergrund der spezialisierten ambulanten Pal-
liativmedizin steht die medizinisch-pflegerische Ziel-
setzung, symptome und leiden sterbender in ihrer 
häuslichen umgebung einzelfallgerecht zu lindern. Die 
individuellen bedürfnisse und Wünsche der Patientin 
oder des Patienten sowie die belange ihrer oder seiner 
vertrauten Personen stehen im Mittelpunkt der Versor-
gung. Der Patientenwille, der auch durch Patientenver-
fügungen zum ausdruck kommen kann, ist zu beachten. 
Die saPV ergänzt das bestehende Versorgungsange-
bot, insbesondere das der Vertragsärzte, Krankenhäu-
ser und Pflegedienste. sie kann als alleinige beratungs-
leistung, additiv unterstützende teilversorgung oder 
vollständige Patientenbetreuung erbracht werden.

Die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpom-
mern (KVMV) engagiert sich in Folge des inkrafttretens 
der grundlegenden Gesetzmäßigkeiten im sGb V be-
reits seit dem Jahr 2008 für die spezialisierte ambulan-
te Palliativversorgung (saPV) in Mecklenburg-Vorpom-
mern. seit 2009 werden Verträge zur saPV gemäß §§ 
37 b und 132 d sGb V als dreiseitige Verträge zwischen 
allen Krankenkassen des landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, den regionalen saPV-teams und der Kassenärzt-

lichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern auf der 
Grundlage einer für alle Verträge einheitlichen rah-
menvereinbarung geschlossen. Damit wird bundesweit 
ein spitzenplatz bei der flächendeckenden umsetzung 
dieser leistung eingenommen.

Für alle im Vertrag geregelten leistungen sind für die 
abrechnung über die Kassenärztliche Vereinigung 
Mecklenburg-Vorpommern Pseudo-Gebührenpositi-
onen generiert worden. alle saPV-teams der dreisei-
tigen Verträge nutzen diese abrechnungsmöglichkeit 
und weitere serviceangebote der KVMV. in regelmäßig 
stattfindenden Konferenzen, welche dem austausch 
zwischen den Vertragspartnern dienen, werden auch er-
forderliche Nachbesserungen der Verträge besprochen. 
so wurde zum beispiel den besonderen belangen von 
im hospiz zu versorgenden Patienten durch eine zusätz-
liche Pauschale für die ärztliche teilleistung rechnung 
getragen. im 4. Quartal 2013 wird das elfte saPV-team 
in Mecklenburg-Vorpommern seine tätigkeit aufneh-
men. Damit wird nun nahezu im ganzen land die saPV 
angeboten. im Jahr 2012 betreuten die teams in Meck-
lenburg-Vorpommern bereits knapp 2.500 Patienten mit 
der neuen hochspezialisierten Versorgungsleistung. n

Spezialisierte ambulante
Palliativversorgung (SAPV)
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Ambulante Qualitätssicherung 

Qualitätssicherung ist eine der Kernaufgaben der Kas-
senärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern, 
in deren Mittelpunkt der Patient steht. Die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen sind die direkten ansprechpartner 
der ärzte und Psychotherapeuten für Fragen zu allen 
themen der Qualität. sie sind unter anderem verant-
wortlich für die erteilung von Genehmigungen für eine 
reihe von Verfahren, die in der vertragsärztlichen Versor-
gung unter einem Genehmigungsvorbehalt stehen. Das 
bedeutet, ein arzt darf bestimmte leistungen erst dann 
zulasten der gesetzlichen Krankenkassen erbringen und 
abrechnen, wenn ihm die entsprechende Genehmigung 
seiner Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde. Zu-
dem prüft die Kassenärztliche Vereinigung die erfüllung 
der auflagen der richtlinien und Vereinbarungen, die 
die aufrechterhaltung dieser Genehmigungen betreffen. 

Den Kassenärztlichen Vereinigungen obliegt die umset-
zung der bundesweit geltenden und der darüber hinaus 
regional getroffenen Qualitätssicherungs-Vereinbarun-
gen und -richtlinien. Zur unterstützung ihrer arbeit wer-
den von den Kassenärztlichen Vereinigungen leistungs-
bereichsbezogene Qualitätssicherungskommissionen 
eingerichtet, in denen im jeweiligen bereich besonders 
erfahrene ärzte tätig sind. Diese beurteilen beispiels-
weise die im rahmen von stichprobenprüfungen ange-
forderten schriftlichen und bildlichen Dokumentationen 
in einem Peer-review-Verfahren. Mit diesem system 
der Qualitätssicherung wurde ein dichtes Qualitätssi-
cherungsnetz entwickelt, das im privatärztlichen oder 
stationären bereich seinesgleichen sucht. Fast jeder 
Vertragsarzt besitzt eine oder mehrere Genehmigungen 
aufgrund von Qualitätssicherungsvereinbarungen. n

Schematischer Aufbau eines
Genehmigungsverfahrens und
deren Folgeverpflichtungen

1Genehmigungserteilung

Prüfung eines arztes mit Nachweisen

1.1. Persönliche Qualifikation

Fachliche Qualifikation:
•	 Zeugnis/bescheinigung,
•	 und/oder Kolloquium,
•	 und/oder Präparate 

bezogene Prüfung,
•	 und/oder Fallsammlungsprüfung,
•	 und/oder Vorlage von 

Dokumentationen,
•	 und/oder teilnahme an Fortbildungs- 

veranstaltungen, -konferenzen, -kursen

1.2. betriebsstättenbezogene Qualifikation

Apparativ-technische, räumliche, organi satorische
und hygienische Anforderungen:
•	 schriftliche Nachweise/erklärungen,
•	 Gewährleistungserklärungen,
•	 baupläne,
•	 hygieneplan,
•	 Praxisbegehungen

Fachliche Befähigung der Mitarbeiter:
•	 aus- und Fortbildungsnachweise,
•	 Kooperationsbescheinigungen

2   Bescheid über die Erteilung

einer Genehmigung
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3 Genehmigungserhalt 

Folgeverpflichtungen zur aufrechterhaltung einer Genehmigung

3.1. auflagenprüfung je nach vertraglicher regelung (§135 abs. 2 sGb V)

� Dokumentationsprüfung � hygieneprüfung � Frequenzprüfung � selbstüberprüfung � Überprüfung der Präpa-
ratequalität � Jahresstatistik � kontinuierliche Fortbildung � Qualitätszirkel � Nachweise zur Praxisorganisation 
� abnahmeprüfungen � Wartungsnachweise � ringnachweise � stichproben-/Dokumentationsprüfungen

3.2. stichproben-/Dokumentationsprüfung

� Dialyse (nach Qualitätssicherungs-richtlinie Dialyse des Gemeinsamen bundesausschusses) � arthroskopie 
� konventionelle röntgendiagnostik � computertomographie � Magnetresonanz-/Kernspintomographie (Kri-
terien zur Qualitätsbeurteilung nach richtlinien des Gemeinsamen bundesausschusses) � herzschrittmacher-
Kontrolle � langzeit-eKG � schlafbezogene atmungsstörungen � neuropsychologische therapie � ambulante 
Operationen � Nuklearmedizin und andere (Kriterien aufgrund regionaler richtlinie)
umfang: Mindestens nach der Qualitätsprüfungs-richtlinie vertragsärztlicher Versorgung

� akupunktur � histopathologie im hautkrebs-screening � hiV/aids � hörgeräteversorgung � hörgerätever-
sorgung-Kinder � Koloskopie � Magnetresonanz-anglotherapie � Mammographie (kurativ) � schmerztherapie 
� ultraschalldiagnostik � ultraschalldiagnostik der säuglingshüfte � Vakuumbiopsie der brust � Zytologie der 
Zervix uteri � schmerztherapie � Molekulargenetik � intravirale injektion
umfang: regelung in den jeweiligen Vereinbarungen nach § 135 abs. 2 sGb V

� apheresen � substitutionsgestützte behandlung Opiatabhängiger
umfang: regelung in den jeweiligen Vereinbarungen nach § 135 abs. 1 sGb V

3.3. Fortbildungsverpflichtung nach § 95d sGb V

3.4. Qualitätsmanagement nach § 135a abs. 2 sGb V
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akupunktur § 135 abs. 2 ü ü (ü) ü ü ü ü

ambulantes Operieren § 135 abs. 2, § 136 ü ü ü (ü) (ü) (ü)

apheresen § 135 abs. 1, § 135 abs. 2 ü ü ü ü

arthroskopie § 135 abs. 2, §136 ü ü ü ü ü ü

balneophototherapie § 135 abs. 2 ü ü ü ü

blutreinigungsverfahren/Dialyse § 135 abs. 2, anlage 9.1 bMV, 
§ 136 ü ü ü ü ü ü ü ü

computertomographie § 135 abs. 2, § 136 ü ü ü ü ü

Disease-Management-Prgramme § 137f, § 137g ü ü ü ü

herzschrittmacher-Kontrolle § 135 abs. 2 ü ü (ü) (ü) (ü) (ü)

histopathologie
im hautkrebs-screening

§ 135 abs. 2 ü ü ü ü ü ü ü

hiV/aids § 135 abs. 2 ü ü ü ü ü ü

interventionelle radiologie § 135 abs. 2 ü ü ü ü

invasive Kardiologie § 135 abs. 2 ü ü ü ü (ü)

Koloskopie § 135 abs. 2 ü ü ü ü ü ü ü

konventionelle röntgendiagnostik § 135 abs. 2, § 136 ü ü ü ü ü

labor-spezial § 75 abs. 7, § 135 abs. 2 ü ü

langzeit-eKG § 135 abs. 2 ü ü (ü) (ü) (ü) (ü)

Magnetresonanz-tomographie § 135 abs. 2, § 136 ü ü ü ü ü

Magnetresonanz-angiographie § 135 abs. 2, § 136 ü ü ü ü ü

Mammographie (kurativ) § 135 abs. 2 ü ü ü ü ü ü ü ü

Mammographie-screening anlage 9.2 bMV, § 135 abs. 2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

medizinische rehabilitation § 135 abs. 2 ü ü

Nuklearmedizin § 135 abs. 2 ü (ü) (ü)

Rechtsgrundlagen
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1 Prüfung fachlicher, apparativer oder organisatorischer Voraus set zungen;
2  Fall samm lungs-, Präparate prü fung;
3  bei wieder hol ten Beanstan dun gen in der Dokument ations prü fung; bei abweichender, aber gleich  wertiger Befähigung und 

gegebenenfalls bei be grün detem Zweifel an der fachlichen Befähigung;
4  als Option im Rahmen der Akkreditierung oder als regelhafte Prüfung;
5  auch ergänzende ärztliche Beurteilung; 
6  durch die Kassenärztlichen Vereinigungen im Rahmen kollegialer Fachgespräche, auch Konsensuskonferenzen
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Onkologie Anlage 7 BMV ü ü ü ü ü ü ü

Osteodensitometrie § 135 Abs. 2 ü ü

otoakustische emissionen § 135 Abs. 1 ü

photodynamische therapie § 135 Abs. 2 ü ü ü ü ü

phototherapeutische Keratektomie § 135 Abs. 2 ü ü ü ü ü

Psychotherapie
u richtlinienverfahren
u Psychosomatik

§ 82 Abs. 1, geregelt  
in Anlage 1 BMV 
§ 92 Abs. 6a

ü ü ü

schlafbezogene atmungsstörungen § 135 Abs. 2 ü

schmerztherapie § 135 Abs. 2 ü ü ü ü ü ü ü

sozialpsychiatrie
§ 85 Abs. 2, § 43a, geregelt 
in Anlage 11 BMV

ü ü

soziotherapie § 137a ü

stoßwellenlithotripsie bei harnsteinen § 135 Abs. 1 ü ü

strahlentherapie § 135 Abs. 2 ü (ü) (ü)

substitution § 135 Abs. 1 ü ü ü ü

ultraschall allgemein § 135 Abs. 2 ü ü ü (ü) ü ü ü

ultraschall säuglingshüfte § 135 Abs. 2 ü ü ü (ü) ü ü ü

Vakuumbiopsie der brust § 135 Abs. 2 ü ü ü ü ü ü ü

Zytologie § 135 Abs. 2 ü ü ü ü ü ü ü ü
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Qualitätssicherungskommissionen

Wesentliches Merkmal der Qualitätssicherung in ärzt-
licher selbstverwaltung ist die Verknüpfung ärztlichen 
sachverstandes mit einer professionellen Verwaltung. 
Die einrichtung von Qualitätssicherungskommissio-
nen, die mit ärzten besetzt sind, ist deshalb in allen 
Kassenärztlichen Vereinigungen als qualitätssichernde 
Maßnahme institutionell verankert. Die Kommissionen 
haben die aufgabe, für leistungen mit Qualifikations-
vorbehalt die fachliche befähigung des antragstellers 
aufgrund vorgelegter Zeugnisse und bescheinigungen 
und/oder durch ein fachliches Gespräch (Kolloquium) 
zu überprüfen, Praxisbegehungen vorzunehmen sowie 
stichprobenprüfungen durchzuführen. eine Qualitätssi-
cherungskommission besteht gemäß Nr. 2.3 der Quali-
tätssicherungs-richtlinien der KbV aus mindestens drei 
im jeweiligen Gebiet besonders erfahrenen ärztlichen 
Mitgliedern, von denen mindestens eines eine abge-
schlossene Facharztweiterbildung in diesem Gebiet ha-
ben soll. bei Gebieten mit diversen subspezialisierun-
gen können die Kommissionen die Möglichkeit nutzen, 
weitere Mitglieder zu benennen oder für spezialfragen 
sachverständige zu einer sitzung hinzuzuziehen. Zu-
dem ist es möglich, KV-bereich- oder themenübergrei-
fende Kommissionen zu bilden. Neben dem Vorsitzen-
den der Kommission nehmen in der regel mindestens 
zwei weitere ärztliche Mitglieder an der sitzung teil. 
bei einigen Qualitätssicherungsvereinbarungen ist des 
Weiteren die teilnahme von Vertretern der gesetzlichen 
Krankenkassen vorgesehen (zum beispiel substitution, 
Onkologie etc.).

Gemäß den richtlinien der Kassenärztlichen bundes-
vereinigung (KbV) für Verfahren zur Qualitätssicherung 
(Qualitätssicherungs-richtlinien gemäß § 75 abs. 7 
sGb V) obliegt der Geschäftsstelle Qualitätssicherung 
einer Kassenärztlichen Vereinigung die Geschäftsfüh-
rung der Qualitätssicherungskommissionen.

Bei der Durchführung einer Dokumentationsprüfung 
durch die entsprechende Kommission übernimmt daher 
die Geschäftsstelle verschiedene vorbereitende und 
begleitende Aufgaben, dazu gehören zum Beispiel:

•	 anforderung der Dokumentationen bei den zu 
prüfenden Vertragsärzten, 

•	 Organisation der Kommissionssitzungen, 

•	 erstellung der ergebnisniederschrift. n

Gesamtgebiet der konventionellen
röntgendiagnostik/computertomographie
•	 8 ärzte der KVMV
•	 1 Medizinphysiker

ambulante Operationen
•	 5 ärzte der KVMV

arthroskopie
•	 3 ärzte der KVMV

apheresekommission
•	 2 ärzte der KVMV 
•	 2 Mitglieder des Medizinischen Dienstes der KK
•	 2 ermächtigte ärzte der KVMV

Diabetologie
•	 3 ärzte der KVMV

Geriatrie, Gerontopsychiatrie,
ambulante geriatrische rehabilitation
•	 5 ärzte der KVMV

herzschrittmacher u. langzeit-eKG
•	 4 ärzte der KVMV

Koloskopie
•	 3 ärzte der KVMV

Kompetenzcenter akupunktur
•	 2 ärzte je KV
gemeinsame Qualitätssicherungskommission mit KVhh 
und KVsh

Kommissionen
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Kompetenzcenter Dialyse/blutreinigung
•	 2 ärzte je KV
gemeinsame Qualitätssicherungskommis sion mit der 
KVhh und KVsh mit sitz in hamburg

Kompetenzcenter Koloskopie
•	 2 ärzte je KV
gemeinsame Qualitätssicherungskom mis sion mit KVhh 
und KVsh mit sitz in schwerin

Kompetenzcenter Magnetresonanz-
tomographie
•	 2 ärzte je KV
gemeinsame Qualitätssicherungskom mission mit KVhh 
und KVsh mit sitz in bad segeberg

Kurative Mammographie/Vakuumbiopsie
•	 3 ärzte der KVMV

labor
•	 4 ärzte der KVMV – 1 Fachwissenschaftler der Medizin

Onkologie
•	 6 ärzte der KVMV

PDt/PtK
•	 2 ärzte der KVMV
gemeinsame Qualitätssicherungskommission mit 
KVhh, KVhb und KVsh mit sitz in hamburg

Psychotherapie
•	 2 ärztliche Mitglieder
•	 1 Psychologische Psychotherapeutin

Qualitätsmanagement
•	 4 ärzte der KVMV
•	 1 Psychotherapeutin

schmerztherapie/akupunktur
•	 5 ärzte der KVMV

schmerztherapie 
•	 2 ärzte je KV
gemeinsame Qualitätssicherungskommission mit KVhh 
und KVsh mit sitz in hamburg

sonographie
•	 7 ärzte der KVMV

substitution
•	 3 ärzte der KVMV 
•	 2 Vertreter der landesverbände der Krankenkassen 

Mecklenburg Vorpommern
•	 1 Vertreter der ersatzkassen M-V

Zytologie
•	 4 ärzte der KVMV
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arthroskopie 54 2 – – 1

balneophototherapie 2 – – – –

Dialyse 53 5 – – 5

herzschrittmacherkontrolle 49 2 – – 2

hiV-infektionen/aids-erkrankungen 2 1 – – –

interventionelle radiologie 13 1 – – –

invasive Kardiologie 2 – – – –

laboratoriumsuntersuchungen 190 11 – – 8

Medizinische rehabilitation 817 24 – – –

Otoakustische emissionen 64 4 – – –

Photodynamische therapie 8 – – – 1

Phototherapeutische Keratektomie 1 – – – –

Kardiorespiratorische Polygraphie 48 5 – – 5

Kardiorespiratorische Polysomnographie 4 – – – –

schmerztherapie 27 1 – – 1

sozialpsychiatrie 8 – – – –

soziotherapie 34 6 – – –

stoßwellenlithotripsie 16 – – – 1

Vakuumbiopsie der brust 5 3 – – –

histopathologie hautkrebs-screening 16 – – – –

Neuropsychologische therapie 2 2 – – –

Genehmigungen in ausgewählten
Leistungsbereichen

Stand: 31.12.2012
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Genehmigungen Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 119

anzahl beschiedene anträge    –

anzahl Kolloquien    –

anzahl Praxisbegehungen    –

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen –

anzahl rückgabe/beendigung abrechnungsgenehmigungen    4

Dokumentationsprüfungen § 6 – Prüfprozess Stand: 31.12.2012

anzahl abrechnende ärzte 114

ärzte, bei denen 
ausschließlich 
normale Fälle 

geprüft wurden

ärzte, bei denen 
normale Fälle/
ausnahmefälle 

geprüft wurden

anzahl insgesamt geprüfter ärzte gemäß § 6 abs. 2 3
u davon bestanden .................................................................................................................. 3

3
...................... 3

anzahl insgesamt Wiederholungsprüfungen – –

anzahl Kolloquien insgesamt – –

Dokumentationsprüfungen § 6 – Mängelanalyse Stand: 31.12.2012

normale Fälle ausnahmefälle

anzahl geprüfter Dokumentationen 68 36

anzahl unvollständige/nicht nachvollziehbare Dokumentationen – –

Akupunktur
Qualitätssicherungsvereinbarung zur akupunktur bei chronisch schmerzkranken Patienten (Qualitäts si che rungs-
vereinbarung akupunktur), rechtsgrundlage: § 135 abs. 2 sGb V, Gültigkeit: seit 1. Januar 2007

Fortbildungsverpflichtung § 5 Abs. 2 Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte, die unterlagen zur Fortbildungsverpflichtung vorgelegt haben 119
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Ambulante Operationen
Vertrag zu ambulanten Operationen und stationsersetzenden leistungen im Krankenhaus (aOP-Vertrag), 
rechtsgrundlage: § 115b sGb V, Gültigkeit: Neufassung 1. Juni 2012;
Vereinbarung von Qualitäts siche rungs maßnahmen zum ambulanten Operieren (Qualitätssicherungsvereinba-
rung ambulantes Operieren), rechtsgrundlage: § 135 abs. 2 sGb V, Neufassung 1. Dezember 2011

Genehmigungen Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 516

anzahl beschiedene anträge 25
u davon Anzahl Genehmigungen ............................................................................................................................  24
u davon Anzahl Ablehnungen  ................................................................................................................................    1 

anzahl Praxisbegehungen 3
u davon ohne Beanstandungen  ...............................................................................................................................  2
u davon mit Beanstandungen  ..................................................................................................................................  1

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen –

anzahl rückgabe/beendigung abrechnungsgenehmigungen    1

„ambulant vor stationär“. Nach diesem Prinzip sollen 
zunächst alle Möglichkeiten der ambulanten Versor-
gung ausgeschöpft werden, bevor ein Patient in ein 
Krankenhaus stationär aufgenommen wird. Das Prinzip 
sollte auch bei Operationen soweit wie möglich umge-
setzt werden. Durch den medizinischen Fortschritt in 

Operationstechnik und anästhesie können zunehmend 
mehr Operationen auch ambulant durchgeführt wer-
den. Dies bietet Vorteile, nicht nur für den Patienten, 
dem ein aufenthalt im Krankenhaus erspart bleibt, son-
dern letztlich auch für die Gemeinschaft der Versicher-
ten, da Kosten eingespart werden können. 
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Jeder arzt, der ambulante Operationen durchführt, 
hat eine Vielzahl von bundes- und landesgesetzen zu 
beachten. hinzu kommen Verordnungen, Vorgaben 
im rahmen des sozialrechts, richtlinien, Normen und 

sogenannte technische regeln. Diese regelungen de-
finieren unter anderem anforderungen an den infek-
tionsschutz, den umgang mit Medizinprodukten und 
arzneimitteln, aber auch mit abfällen und abwässern 
in der Praxis. Darüber hinaus sind, in abhängigkeit 
von der Fachrichtung des arztes, weitere regelungen 
zu beachten, zum beispiel zum umgang mit röntgen-
strahlung. Zudem hat der arzt als Praxisinhaber und 
arbeitgeber umfangreiche Pflichten hinsichtlich des 
arbeits- und Gesundheitsschutzes seiner beschäftigten 
zu erfüllen. erschwerend kommt hinzu, dass die anfor-
derungen in den einzelnen ländern unterschiedlich 
geregelt sind, verschiedene behörden zuständig sind 
(zum beispiel für die Überwachung von Medizinproduk-
ten) und eine abstimmung zwischen den Verantwort-
lichen oftmals nicht im gewünschten Maße stattfindet 
(zum beispiel bei Praxisbegehungen). 

im rahmen der tätigkeit der Kommission „ambulantes 
Operieren“, welche 2012 nach den bestimmungen der 
„Qualitätssicherungsvereinbarung ambulantes Operie-
ren“ ihre arbeit neu definierte, wird jeder neue antrag 
auf Durchführung und abrechnung ambulanter ein-

griffe geprüft. Die Kommission ist interdisziplinär auf-
gestellt und versteht sich als fachlich beratendes Gre-
mium, welches aus eigener erfahrung heraus handelt 
und um die belange der ambulant tätigen Operateure 

weiß. auch Praxisbegehungen, welche in 
erster instanz als beratungsfunktion vor Ort 
zu interpretieren sind, gehören zum tätig-
keitsspektrum der Kommissionsmitglieder. 
Die KVMV ist gemeinsam mit den Kommis-
sionsmitgliedern stetig bemüht, die Kom-
munikation innerhalb der prüfenden behör-
den zu verbessern und auszubauen. 

Gerade im hinblick auf die tätigkeit des 
landesamtes für Gesundheit und soziales 
und der Gesundheitsämter, welche die ge-
setzlichen Vorschriften zur „aufbereitung 
der Medizinprodukte“ und der „Verord-
nung zur hygiene und infektionspräventi-
on in medizinischen einrichtungen“ in MV 
prüfen, vertreten die Kommissionsmitglie-
der die interessen der ambulanten Opera-

teure. sie sind um zielführende Gespräche bemüht und 
versuchen sinnvolle Kooperationen – z.b. in bezug auf 
Praxisbegehungen – anzustreben. so ließ sich im Ver-
lauf des Jahres 2012 eine wachsende – und beiderseits 
erwünschte – Zusammenarbeit verzeichnen, die auch 
weiterhin im sinne der ärzteschaft aufrechterhalten 
werden sollte. n

Der Flyer „Ambulante Operatio-
nen“, der in Zusammen arbeit mit 
ambulant operie ren den Ärzten 
und dem Öffent lichkeitsausschuss 
der KV entstanden ist, richtet 
sich an die Patienten und gibt 
kurz und verständlich Auskunft 
über Operationsmöglichkeiten 
im niedergelassenen Sektor. 
Als Unterstützung im direk-
ten Gespräch oder bei-

spielsweise als Auslage 
im Wartezimmer bietet 
das kleine Heft einen 

Überblick über Abläufe, 
Vorteile, Beispiele und 

Ansprechpartner.

Gesundheitsministerin erhält Einblick in OP-Zentrum 
von Schwerin, in dem ambulante Operationen 
durchgeführt werden:  Manuela Schwesig, Dr. Jens 
Dudszus, Dr. Wolfgang Eckert (v.l.)
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Genehmigungen Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 27

anzahl beschiedene anträge 6
u davon Anzahl Genehmigungen  .............................................................................................................................  6

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen –

anzahl rückgabe/beendigung von abrechnungsgenehmigungen 3

LDL-Apherese bei familiärer Hypercholesterinämie in homozygoter Ausprägung Stand: 31.12.2012

anzahl erstanträge –

anzahl Folgeanträge 6
u davon angenommen  ............................................................................................................................................  6

LDL-Apherese bei isolierter Lp(a)-Erhöhung Stand: 31.12.2012

anzahl erstanträge 3
u davon angenommen  ............................................................................................................................................  3

anzahl Folgeanträge 11
u davon angenommen  ..........................................................................................................................................  11

LDL-Apherese bei schwerer Hypercholesterinämie, bei denen grundsätzlich mit einer über zwölf Monate 
dokumentierten maximalen diätetischen und medikamentösen Therapie das LDL-Cholesterin nicht ausreichend 
gesenkt werden kann Stand: 31.12.2012

anzahl erstanträge 15
u davon angenommen  ..........................................................................................................................................  14
u davon abgelehnt  ...............................................................................................................................................    1

anzahl Folgeanträge 59
u davon angenommen  ..........................................................................................................................................  59

Apheresen als extrakorporales Hämotherapieverfahren
richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung, anlage i Nr. 1: ambulante Durchführung der apheresen als ex-
trakorporales hämotherapieverfahren, rechtsgrundlage: § 135 abs. 1 sGb V, Gültigkeit: seit 1. Januar 1991, zuletzt 
geändert: 16. Juli 2009;
Vereinbarung zur ausführung und abrechnung von blutreinigungsverfahren (Qualitätssicherungsvereinbarung zu 
den blutreinigungsverfahren), rechtsgrundlage: § 135 abs. 2 sGb V, Gültigkeit: seit 1. Oktober 1997, zuletzt geän-
dert: 1. Juli 2009
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Disease-Management-Programme (DMP)
Ziel der Disease-Management-Programme (kurz DMP genannt) ist die Koordination und Optimierung von 
behandlungs- und betreuungsprozessen chronisch Kranker über die Grenzen einzelner Ver sor gungssektoren 
hinaus auf der Grundlage medizinischer evidenz. Folgeerkrankungen sollen vermieden und eine wirtschaft-
liche Versorgung gewährleistet werden.

An die Inhalte der Programme sind
besondere Anforderungen gestellt:

•	 behandlung nach dem aktuellen stand der Wissen-
schaft unter berücksichtigung von evidenzbasierten 
leitlinien oder nach der jeweils besten verfügbaren 
evidenz sowie unter berücksichtigung des jeweili-
gen Versorgungssektors,

•	 Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen,

•	 schulungen der leistungserbringer und Versicherten,

•	 Dokumentation der befunde, therapeutischen Maß-
nahmen und behandlungsergebnisse sowie evalua-
tion der Wirksamkeit und der Kosten.

Die Dokumentationsverpflichtung, für jedes Pro gramm 
differenziert nach ersteinschreibung und Folgebe-
handlung, stellt für die ärzte einen hohen organisa-
torischen aufwand dar. Jedoch diese Daten ermögli-
chen es, regelmäßig evaluationen zur sicherstellung 
der Qualität und der Wirtschaftlichkeit in Form von 
arztbezogenen Feedback-berichten zu erstellen. Die 
KbV stellt hierzu den gemeinsamen einrichtungen 
von Kassenärzt lichen Vereinigungen und regionalen 
Kranken kassenverbänden ein modulares rückmelde-
system zur Verfügung. Dieser Feedbackbericht ermög-
licht dem arzt eine einschätzung der Versorgungslage 
des Patienten. hierbei werden die Praxisergebnisse im 
Vergleich zum Durchschnitt zu den anderen teilneh-
menden leistungserbringern dargestellt. n

Diabetes mellitus Typ 1 Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung zur teilnahme am Programm 53
u darunter Teilnahme als diabetologisch qualifizierter Arzt  ........................................................................................  49
u darunter Teilnahme als diabetologisch qualifizierter Pädiater  ..................................................................................    4
u darunter Teilnahme als koordinierender Hausarzt (in Kooperation mit diabetologisch qualifiziertem Arzt)  ....................    –

Vertrag (Verträge) der KV (mit Landesverbänden): AOK Nordost, vdek, Bkk LV Nordwest, IKK Nord, LKK, Knappschaft

Diabetes mellitus Typ 2 Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung zur teilnahme am Programm 1025
u darunter Teilnahme als koordinierender Arzt  ...................................................................................................... 1025
u darunter Teilnahme als diabetologisch qualifizierter Facharzt bzw. diabetologische Schwerpunktpraxis ....................     47

Vertrag (Verträge) der KV (mit Landesverbänden): AOK Nordost, vdek, Bkk LV Nordwest, IKK Nord, LKK, Knappschaft

Brustkrebs Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung zur teilnahme am Programm 175
u darunter Teilnahme als koordinierender Arzt  .......................................................................................................  175

Vertrag (Verträge) der KV (mit Landesverbänden): AOK Nordost, vdek, Bkk LV Nordwest, IKK Nord, LKK, Knappschaft
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Entwicklung der Anzahl Patienten, die in ein DMP eingeschrieben sind –
Mehrfacheinschreibungen möglich

Koronare Herzerkrankung Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung zur teilnahme am Programm 1002
u darunter Teilnahme als koordinierender Arzt  ......................................................................................................   973
u darunter Teilnahme als kardiologisch qualifizierter Facharzt  .................................................................................     29
u darunter Teilnahme als kardiologisch qualifizierter Facharzt mit Berechtigung „Invasive Kardiologie“
  (diagnostisch oder therapeutisch) ......................................................................................................................       1

Vertrag (Verträge) der KV (mit Landesverbänden): AOK Nordost, vdek, Bkk LV Nordwest, IKK Nord, LKK, Knappschaft

Asthma bronchiale Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung zur teilnahme am Programm 663
u darunter Teilnahme als koordinierender Arzt  .......................................................................................................  637
u darunter Teilnahme als pneumologisch qualifizierter Facharzt (auch Kinderarzt mit Zusatzweiterbildung)  ...................    26

Vertrag (Verträge) der KV (mit Landesverbänden): AOK, VdeK, Bkk LV Nordwest, IKK Nord, LKK, Knappschaft

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung zur teilnahme am Programm 611
u darunter Teilnahme als koordinierender Arzt  .......................................................................................................  589
u darunter Teilnahme als pneumologisch qualifizierter Facharzt (auch Kinderarzt mit Zusatzweiterbildung)  ...................    22

Vertrag (Verträge) der KV (mit Landesverbänden): AOK Nordost, vdek, Bkk LV Nordwest, IKK Nord, LKK, Knappschaft

Bereich 2008 2009 2010 2011

Brustkrebs 3499 3731 3504 3398

Typ 2-Diabetes 90551 94666 95365 99132

Typ 1-Diabetes 2499 2632 2581 2692

KHK 49840 51883 50272 51187

Asthma 14413 16141 16086 16658

COPD 11318 12514 12551 13013

Asthma/COPD 25731 28655 28637 29671

gesamt 172120 181567 180359 186080

Stand: 31.12.2012
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Hörgeräteversorgung
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen zur hörgeräteversorgung (Qualitätssicherungs ver einbarung 
hör geräteversorgung), rechtsgrundlage: § 135 abs. 2 sGb V, Gültigkeit: seit 1. april 2012

Zum 1. Januar 2012 sind Gebührenordnungspositionen 
zur hörgeräteversorgung bei Jugendlichen und erwach-
senen sowie für säuglinge, Kleinkinder und Kinder neu 
in den einheitlichen bewertungsmaßstab aufgenommen 
worden. Die berechnung der Gebührenordnungsposi-
tionen für Jugendliche und erwachsene setzt ab dem 
1. april 2012 eine Genehmigung der Kassenärztlichen 
Vereinigung nach der Qualitätssicherungsvereinbarung 
hörgeräteversorgung gemäß § 135 abs. 2 sGb V und 
für die berechnung der Gebührenordnungspositionen 
für säuglinge, Kleinkinder und Kinder für die ab dem 
1. Juli 2012 in Kraft getretenen Qualitätssicherungsver-
einbarung hörgeräteversorgung Kinder voraus. Ziel die-
ser beiden Vereinbarungen ist die sicherstellung einer 
dem aktuellen stand der medizinischen Wissenschaft 
entsprechenden steuerung und Durchführung der 
betreuung von schwerhörigen Patienten, die mit hör-
geräten versorgt werden. Die Gebührenordnungsposi-
tionen können von Fachärzten für hals-Nasen-Ohren-
heilkunde und von Fachärzten für sprach-, stimm- und 
kindliche hörstörungen (Phoniater und Pädaudiologen) 
berechnet werden. Zusätzlich ist für ärzte, die Jugendli-
che oder erwachsene behandeln wollen, der Nachweis 
einer selbständigen indikationsstellung von mindestens 
20 hörtests zur hörgeräteversorgung sowie von zehn 
themenspezifischen Fortbildungspunkten innerhalb der 
letzten zwei Jahre vor antragsstellung gefordert. ärzte, 
die säuglinge, Kleinkinder und Kinder betreuen wollen, 
müssen neben ihrer Facharztqualifikation nachweisen, 

Genehmigungen Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 82

anzahl beschiedene anträge 84
u davon Anzahl Genehmigungen  ...........................................................................................................................  82
u davon Anzahl Ablehnungen  ................................................................................................................................    2 

anzahl Kolloquien gemäß § 9 abs. 5 –

Praxisbegehungen gemäß § 9 abs. 4 –

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen –

anzahl rückgabe/beendigung abrechnungsgenehmigungen    –
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dass sie 50 elektrische reaktionsaudiometrien im Kin-
desalter, 50 hörschwellenbestimmungen mit altersbezo-
genen reaktions-, verhaltens- und spielaudiometrischen 
Verfahren und 25 Kindersprachtests entsprechend dem 
sprachentwicklungsalter sowie eine selbständige indika-
tionsstellung, anpassung und Überprüfung von hörge-
räten einschließlich Gebrauchsschulung im Kindesalter 
durchgeführt haben. auch sie müssen zehn themenspe-
zifische Fortbildungspunkte innerhalb der letzten zwei 
Jahre vor antragsstellung nachweisen.

Orientiert an den Vorgaben der hilfsmittel-richtlinie 
des Gemeinsamen bundesausschusses sowie dem 
„Muster 15“ (Ohrenärztliche Verordnung einer hörhilfe) 
beschreiben und definieren die Qualitätssicherungs-
vereinbarungen den umfang der ärztlichen hörgeräte-
versorgung von der Verordnung eines hörgerätes über 
die erste Kontrolluntersuchung (abnahme) bis hin zu 
möglicherweise notwendigen Nachsorgen. auch die 
gegebenenfalls erforderliche rück- und absprache mit 
dem hörgeräteakustiker wurde in den umfang der hör-
geräteversorgung aufgenommen. so soll die koopera-
tive Zusammenarbeit zwischen dem verordnenden arzt 
und dem hörgeräteakustiker gefördert werden. Zusätz-
lich zum „Muster 15“ ist der arzt verpflichtet, weitere 
angaben zur hörgeräteverordnung auf einem geson-

derten ergänzungsblatt zu dokumentieren. integriert 
in diese Dokumentation ist die bestimmung der indi-
viduell empfundenen hörbeeinträchtigung des Patien-
ten mittels eines geeigneten validierten befragungsin-
struments, aus dem auch der individuell empfundene 
Nutzen nach anpassung der hörhilfe bestimmt wer-
den kann. hier ist die Verwendung des sogenannten 
aPhab-Fragebogens vorgesehen (abbreviated Profile 
of hearing aid benefit). Der aPhab-Fragebogen – in 
ergänzung der audiometrischen untersuchung – ist 
auch in die Neufassung der seit dem 1. april 2012 gel-
tenden hilfsmittel-richtlinie aufgenommen worden. in 
den Vorgaben zur Dokumentation bei der behandlung 
von säuglingen, Kleinkindern und Kindern ist kein Pa-
tientenfragebogen vorgesehen. auch die inhalte sind, 
dem alter der Patienten angepasst, reduziert. anforde-
rungen an die Praxisausstattung richten sich nach den 
geltenden DiN-Normen (DiN isO 8253-1 und 8253-2), 
den bestimmungen im einheitlichen bewertungsmaß-
stab und der hilfsmittel-richtlinie des Gemeinsamen 
bundesausschusses. als auflage zur aufrechterhaltung 
der Genehmigung muss der arzt mindestens einmal 
jährlich die Durchführung einer messtechnischen Kon-
trolle der eingesetzten untersuchungsgeräte sowie sie-
ben themenspezifische Fortbildungspunkte innerhalb 
von zwei Jahren vorlegen. n

Hörgeräteversorgung – Kinder
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen zur hörgeräteversorgung bei säuglingen, Kleinkindern und Kindern 
(Qualitätssicherungsvereinbarung hörgeräteversorgung Kinder), rechtsgrundlage: § 135 abs. 2 sGb V, Gültigkeit: seit 
1. Juli 2012

Genehmigungen 

anzahl ärzte mit Genehmigung 3

anzahl beschiedene anträge 4
u davon Anzahl Genehmigungen  .............................................................................................................................  3
u davon Anzahl Ablehnungen  ..................................................................................................................................  1 

anzahl Kolloquien gemäß § 9 abs. 5 –

Praxisbegehungen gemäß § 9 abs. 4 –

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen –

anzahl rückgabe/beendigung abrechnungsgenehmigungen    –

Stand: 31.12.2012
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Koloskopie
Voraussetzungen zur ausführung und abrechnung von koloskopischen leistungen (Qualitätssicherungsver-
einbarung zur Koloskopie), rechtsgrundlage: § 135 abs. 2 sGb V, Gültigkeit: seit 1. Oktober 2002, zuletzt 
geändert: 1. Juli 2012

Totale Koloskopie

Genehmigungen Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung ausschließlich zur kurativen Ko los kopie 1

anzahl ärzte mit Genehmigung zur kurativen und präventiven Ko loskopie 43

neu

anzahl beschiedene anträge (ausschließlich zur kurativen Koloskopie) –

anzahl beschiedene anträge (kurative und präventive Koloskopie) 3
u davon Anzahl Genehmigungen  ............................................................................................................................. 3

anzahl genehmigter anträge zur erweiterung der Genehmigung (ausschließlich kurativ in kurativ und präventiv) –

anzahl Kolloquien (antragsverfahren) –

anzahl Praxisbegehungen –

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigung –

anzahl rückgabe/beendigungen von abrechnungsgenehmigung –

Frequenzregelung 

< 200 ≥ 200

anzahl ärzte mit abgerechneten totalen Koloskopien 1
u davon Anzahl Ärzte, die durch Nachweis von außerhalb des vertragsärztlichen Bereichs
   erbrachten Leistungen die Mindestfrequenz von 200 erreicht haben .................................................... 1

42

.... entfällt

Dokumentationsprüfungen Stand: 31.12.2012

Prüfungen gemäß § 6 abs. 3a-e 33
u davon bestanden ...............................................................................................................................................  32
u davon nicht bestanden  .......................................................................................................................................    1

Prüfungen gemäß § 6 abs. 3f 3
u davon bestanden .................................................................................................................................................  2
u davon nicht bestanden  .........................................................................................................................................  1

Überprüfungen gemäß § 6 abs. 3g –

Stand: 31.12.2012
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Frequenzregelungen Stand: 31.12.2012

< 10 ≥ 10

anzahl ärzte mit abgerechneten Polypektomien 1
u davon Anzahl Ärzte, die durch Nachweis von außerhalb des vertragsärztlichen Bereichs
  erbrachten Leistungen die Mindestfrequenz von 10 erreicht haben  .............................................1

42

.............. entfällt

Dokumentationsprüfungen Stand: 31.12.2012

Prüfungen gemäß § 6 abs. 4a-c 33
u davon bestanden ...............................................................................................................................................  32
u davon nicht bestanden  .......................................................................................................................................    1

Prüfungen gemäß § 6 abs. 4d –

anzahl überprüfter Praxen  44

halbjährliche Prüfungen gemäß § 7 abs. 3  84
u davon bestanden ...............................................................................................................................................  80
u davon nicht bestanden  .......................................................................................................................................    4

Wiederholungsprüfungen gemäß § 7 abs. 8a, innerhalb drei Monaten 4
u davon bestanden .................................................................................................................................................  4

Polypektomien

Prüfungen zur Hygienequalität

Langzeit-EKG-Untersuchungen
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen zur Durchführung von langzeit-elektrokardiographischen-un ter-
suchungen, rechtsgrundlage: § 135 abs. 2 sGb V, Gültigkeit: Neufassung 1. april 1992

Genehmigungen Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung nur zur aufzeichnung 102

anzahl ärzte mit Genehmigung zur aufzeichnung und auswertung 219

anzahl beschiedene anträge 25
u davon Anzahl Genehmigungen  ...........................................................................................................................  25

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen 1

anzahl rückgabe/beendigung von abrechnungsgenehmigungen 19

Stand: 31.12.2012
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Magnetresonanz-Tomographie (Kernspintomographie)
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen zur Durchführung von untersuchungen in der Kernspintomo graphie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung), rechtsgrundlage: § 135 abs. 2 sGb V, Gültigkeit: Neufassung 1. april 1993, 
zuletzt geändert: 1. Oktober 2001
richtlinien über Kriterien zur Qualitätsbeurteilung in der Kernspintomographie (Qualitätsbeurteilungs-richtlinie für die 
Kernspintomographie), rechtsgrundlage: § 136 i. V. m. § 92 abs. 1 sGb V, Gültigkeit: seit 1. april 2001

Genehmigungen Allgemeine Kernspintomographie Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 60

anzahl beschiedene anträge 12
u davon Anzahl Genehmigungen  ...........................................................................................................................  12

anzahl Kolloquien (antragsverfahren) –

anzahl Praxisbegehungen –

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen –

anzahl rückgabe/beendigung von abrechnungsgenehmigungen –

Genehmigungen Kernspintomographie der Mamma Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 2

anzahl beschiedene anträge 1
u davon Anzahl Genehmigungen  .............................................................................................................................  1

anzahl Kolloquien (antragsverfahren) –

anzahl rückgabe/beendigung von abrechnungsgenehmigungen –
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Magnetresonanz-Angiographie
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Mr-angiographie (Qualitätssicherungsvereinbarung 
zur Mr-angiographie), rechtsgrundlage: § 135 abs. 2 sGb V, Gültigkeit: seit 1. Oktober 2007
richtlinien über Kriterien zur Qualitätsbeurteilung in der Kernspintomographie (Qualitätsbeurteilungs- richtlinie 
für die Kernspintomographie), rechtsgrundlage: § 136 i. V. m. § 92 abs. 1 sGb V, Gültigkeit: seit 1. april 2001

Genehmigungen Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung  43

anzahl beschiedene anträge 3
u davon Anzahl Genehmigungen  ............................................................................................................................. 3

anzahl Kolloquien (antragsverfahren) –

anzahl Praxisbegehungen –

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigung –

anzahl rückgabe/beendigungen von abrechnungsgenehmigung –

Dokumentationsprüfungen § 7 Stand: 31.12.2012

anzahl abrechnender ärzte 43

anzahl insgesamt geprüfter ärzte 9
u davon ohne Beanstandungen ................................................................................................................................ 7
u davon mit Beanstandungen ...................................................................................................................................  2

anzahl Wiederholungsprüfungen nach drei Monaten  –

Kolloquien gemäß § 7 abs. 9  –

Genehmigungen Stand: 31.12.2012

ohne Venen mit Venen

anzahl ärzte mit Genehmigung 96
u darunter Anzahl Dokumentationen, in denen die Anforderung

  nach § 7 Abs. 6 Nr. 1 erfüllt ist  ................................................................................................... 96

u darunter Anzahl Dokumentationen, in denen die Anforderung

  nach § 7 Abs. 6 Nr. 2 erfüllt ist  ................................................................................................... 96

u darunter Anzahl Dokumentationen, in denen die Anforderung

  nach § 7 Abs. 6 Nr. 3 erfüllt ist  ................................................................................................... 96

u davon Anzahl insgesamt nachvollziehbarer/eingeschränkt nachvollziehbarer

  Dokumentationen § 7 Abs. 7 ...................................................................................................... 90

u davon Anzahl insgesamt nicht nachvollziehbarer Dokumentationen § 7 Abs. 7 ................................   6    

33

...............  33

...............  33

................ 33

...............  33

...............    0



35

Mammographie (kurativ)
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen zur kurativen Mammographie (Mammographie-Vereinbarung), 
rechtsgrundlage: § 135 abs. 2 sGb V, Gültigkeit: seit 1. april 1993; Neufassung 1. Januar 2007, zuletzt geändert 
1. april 2011

Genehmigungen Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung  33

anzahl beschiedene anträge 2
u davon Anzahl Genehmigungen  ............................................................................................................................. 2

anzahl Kolloquien im rahmen der Genehmigungserteilung –

anzahl Praxisbegehungen –

Beurteilung von Mammographieaufnahmen (Fallsammlung) im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
gemäß Abschnitt C Stand: 31.12.2012

1. Prüfung

anzahl Prüfungen  1
u davon bestanden ................................................................................................................................................. 1

Kontrollierte Selbstüberprüfung im Rahmen der Aufrechterhaltung der Genehmigung gemäß Abschnitt D 

reguläre 
Selbstüber-

prüfung

Wieder-
holungs-
prüfung

anzahl ärzte, die an der selbstüberprüfung teilgenommen haben 5
u davon erfolgreiche Teilnahme  ..................................................................................................... 4
u davon nicht erfolgreiche Teilnahme  ............................................................................................. 1

1
................. –
................. 1

Kolloquien nach wiederholt nicht erfolgreicher teilnahme –

Kolloquien nach abschluss von Fortbildungsmaßnahmen –

Widerruf von abrechnungsgenehmigungen –

Überprüfung der Dokumentation im Rahmen der Aufrechterhaltung der Genehmigung nach Abschnitt E

reguläre Prüfungen

anzahl ärzte, bei denen eine Überprüfung der Dokumentation durchgeführt wurde 10

Rückgabe/Beendigung von Genehmigungen oder Widerrufen § 14 Abs. 5 Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte, die ihrer Verpflichtung nach § 3 abs. 2a nicht nachgekommen sind gemäß § 11 abs. 1 –

anzahl ärzte, die ihrer Verpflichtung nach § 3 abs. 2b nicht nachgekommen sind gemäß § 14 abs. 5 –

anzahl ärzte, die ihrer Verpflichtung nach § 3 abs. 2c nicht nachgekommen sind –
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Mammographie-Screening
Versorgung im rahmen des Programms zur Früherkennung von brustkrebs durch Mammographie-screening, 
rechtsgrundlage: anlage 9.2 bMV, Gültigkeit: seit 1. Januar 2004, zuletzt geändert 1. Januar 2012;
richtlinie über die Früherkennung von Krebserkrankungen (Krebsfrüherkennungs-richtlinie), abschnitt b Nr. iii, 
rechtsgrundlage: § 25 abs. 4 satz 2 i. V. m. § 92 abs. 1 satz 2 Nr. 3 und abs. 4 sGb V, Gültigkeit: mit änderung 
zum 1. Januar 2004, zuletzt geändert 3. März 2011;
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen zur kurativen Mammographie (Mammographie-Vereinbarung), rechts-
grundlage: § 135 abs. 2 sGb V, Gültigkeit: seit 1. april 1993; Neufassung 1. Januar 2007, zuletzt geändert 1. april 2011

Der Deutsche bundestag hat im Juni 2002 ein stimmig 
beschlossen, dass die gemeinsame selbst verwaltung 
ein flächendeckendes und qualitäts gesichertes Mam-
mo  graphie-screening nach den europäischen leitlinien 
in Deutschland einführen soll. im Januar 2004 sind die 
entsprechenden de taillierten regelungen (änderung 

der Krebsfrüh erkennungs-richtlinie und die neue an-
lage 9.2 der bundesman telverträge) zur einführung des 
scree nings in der vertragsärzt li chen Versorgung in Kraft 
getre ten. Frauen zwischen 50 und 69 Jahren haben 
nun alle zwei Jahre anspruch auf eine Mammographie-
untersu chung zur brustkrebsfrüherkennung. Ziel des 

Genehmigungen Stand: 31.12.2012

screening-einheiten  4

Programmverantwortliche ärzte 5
u davon mit Genehmigung zur Erbringung von Vakuumbiopsien  .................................................................................  5

kooperierende ärzte 27 
u Befunder von Mammographieaufnahmen .............................................................................................................  15
u histopathologische Beurteilung  ...........................................................................................................................    5
u Erbringung von Stanzbiopsien unter Röntgenkontrolle ...........................................................................................    5
  u davon mit Genehmigung zur Erbringung von Vakuumbiopsien .............................................................................    5
u ermächtigte Krankenhausärzte  ............................................................................................................................  12

Teilnehmerquote inkl. Selbsteinladerinnen
in Mecklenburg-Vorpommern

58,3 Prozent

63,1 Prozent
63,9 Prozent

G
ra

fik
: K

V
M

V



37

screening-Programms ist es, brustkrebs möglichst früh 
zu erkennen, um ihn noch erfolgreich und schonend 
behandeln zu können.

seit august 2007 wird flächendeckend das Mammo-
graphie-screening in Mecklenburg-Vorpommern an-
geboten. es zeichnet sich insbesondere durch die vier 
unterdurchschnittlich kleinen screening-einheiten, wel-
che jedoch mit hohen teilnahmeraten im oberen Feld 
des bundesdurchschnittes liegen, aus.

im gesamten land wird digital mammographiert. Die-
ses erspart den radiologen in einem Flächenland wie 
Mecklenburg-Vorpommern weite Wege, um beispiels-
weise Zweitbefundungen durchzuführen. so setzt sich 
die screening-einheit schwerin aus vier erstellerstandor-
ten und einem erstellungs- und abklärungsstandort zu-
sammen. sie versorgt ca. 88.000 anspruchsberechtigte 
Frauen aus den umliegenden städtischen und ländlichen 
Gebieten. Wobei die teilnahmerate bei 68 Prozent liegt. 
Die screening-einheit Greifswald versorgt mit acht er-

stellerstandorten ca. 61.000 anspruchsberechtigte Frau-
en. sie ist die größte der vier screening-einheiten mit 
einer teilnahmerate von 67 Prozent. in rostock setzt sich 
die screening-einheit aus vier erstellerstandorten und 
einem abklärungs standort zusammen und versorgt ca. 
61.000 anspruchs berechtigte Frauen mit einer teilnah-
merate von 55 Prozent. Die kleinste screening-einheit 
im land ist mit ca. 33.000 anspruchsberechtigten Frauen 
und einer teilnahmerate von 55 Prozent die screening-
einheit Neubrandenburg.

Die Gesamtteilnehmerquote in Mecklenburg-Vorpom-
mern lag in den vergangenen Jahren deutlich über 
der des bundesdurchschnitts. so stiegt die teilneh-
merquote inkl. der selbsteinladerinnen nicht nur jedes 
Jahr stetig an, im Jahr 2009 lag sie bei 66,1 Prozent 
und nahm bundesweit den zweiten Platz ein. Weitere 
informationen hierzu finden sie im aktuellen evaluati-
onsbericht 2008 – 2009 der Kooperationsge mein schaft 
Mammographie auf der internetseite www.mammo-
programm.de. n
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Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurde der abschnitt 
11.4 „indikationsbezogene molekulargenetische stufen-
diagnostik“ neu in den einheitlichen bewertungsmaßstab 
(ebM) aufgenommen. Für die Gebührenordnungspositi-
onen des abschnittes 11.4.2 ebM „untersuchungen bei 
monogenen erkrankungen“ hatte die KbV mit dem 
GKV-spitzenverband vereinbart, eine korrespondie-
rende Qualitätssicherungsvereinbarung abzuschlie-
ßen. im Fokus sollten dabei insbesondere Fragen der 
indikationsvoraussetzungen für eine leistung und der 
auftragskommunikation zwischen Überweiser und leis-
tungserbringer stehen. Die berechnung der Gebühren-
ordnungspositionen des abschnitts 11.4.2 ebM setzt 
gemäß der Präambel Nr. 5 bereits jetzt die einhaltung 
einer entsprechenden Qualitätssicherungsvereinbarung 
voraus. Mit den Krankenkassen wurde vereinbart, dass 
diese leistungen bereits ab dem 1. Januar 2011 auch 
ohne abschluss einer Qualitätssicherungsvereinbarung 
berechnungsfähig waren.

Die neue „Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaß-
nahmen nach § 135 abs. 2 sGb V zur erbringung von 
molekulargenetischen untersuchungen bei monoge-
nen erkrankungen“ (Qualitätssicherungsvereinbarung 
Molekulargenetik) enthält v. a. allgemeine Vorgaben 
an die erbringung molekulargenetischer leistungen 
und soll zu einem späteren Zeitpunkt um zusätzliche 
Kriterien an die indikationsstellung spezifischer indika-

tionsbezogener molekulargenetischer untersuchungen 
ergänzt werden.

entsprechend den geltenden ebM-bestimmungen 
(Präambel Nr. 7 des abschnitts 12.1, Präambel Nr. 1 
des abschnitts 11.1) gilt die fachliche Qualifikation ge-
mäß § 3 abs. 1 der Qualitätssicherungsvereinbarung 
für Fachärzte für humangenetik, Vertragsärzte mit der 
Zusatzbezeichnung Medizinische Genetik, Fachärzte 
für laboratoriumsmedizin und ermächtigte Fachwis-
senschaftler der Medizin als nachgewiesen. Die Gebüh-
renordnungsposition Nr. 11430 ist darüber hinaus auch 
für (Neuro-) Pathologen nach neuer Weiterbildungsord-
nung oder mit der fakultativen Weiterbildung Moleku-
larpathologie abrechnungsfähig (vgl. § 3 abs. 2 und 
Präambel Nr. 7 des abschnitts 12.1 ebM).

Weitere Eckpunkte der Vereinbarung sind:
•	 Organisatorische anforderungen (§ 4)
•	 interne und externe Qualitätssicherung (§ 5)
•	 anforderungen an die indikationsstellung (§ 6)
•	 ärztliche Dokumentation (§ 7)

ein wesentlicher bestandteil der Qualitätssicherungs-
vereinbarung Molekulargenetik ist die verpflichtende 
einführung einer Jahresstatistik für sämtliche leistun-
gen des neuen abschnitts 11.4.2 ebM (vgl. § 8). n

Molekulargenetik
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen zur erbringung von molekulargenetischen untersuchungen bei 
monogenen erkrankungen (Qualitätssicherungsvereinbarung Molekulargenetik), rechtsgrundlage: § 135 abs. 2 
sGb V, Gültigkeit: seit 1. april 2012

Genehmigungen 

anzahl ärzte mit Genehmigung 14

anzahl beschiedene anträge 14
u davon Anzahl Genehmigungen  ...........................................................................................................................  14

anzahl Kolloquien gemäß § 9 abs. 6 –

Praxisbegehungen gemäß § 9 abs. 5 –

anzahl der Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen –

anzahl rückgabe/beendigung von abrechnungsgenehmigungen –

Stand: 31.12.2012
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Onkologie
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten (Onkologie-Vereinbarung), 
rechtsgrundlage: anlage 7 bMV, Gültigkeit: Neufassung 1. Oktober 2009, zuletzt geändert: 1. Januar 2011

Genehmigungen Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 52
u darunter Anzahl Ärzte in Neu-/Jungpraxen  ............................................................................................................  6
u darunter Anzahl Ärzte in Praxen, die aus Sicherstellungsgründen zugelassen wurden  .................................................10

anzahl beschiedene anträge 6
u davon Anzahl Genehmigungen  ............................................................................................................................. 4
u davon Anzahl Ablehnungen  .................................................................................................................................. 2

anzahl Kolloquien (antragsverfahren) –

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigung –

anzahl rückgabe/beendigungen von abrechnungsgenehmigung –

Dokumentationsprüfungen § 10 Stand: 31.12.2012

anzahl geprüfter ärzte gemäß § 10 abs. 1 6
u davon ohne Beanstandungen ................................................................................................................................ 0
u davon mit Beanstandungen ...................................................................................................................................  6

Fortbildungsverpflichtung § 7 1.-3. Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte, welche die Nachweise nach § 7 1.-3. erbracht haben 52

ergänzend zur allgemein- oder fachärztlichen behand-
lung von Krebspatienten in niedergelassenen Praxen 
wurde in MV eine leistungsfähige, wohnortnahe speziali-
sierte onkologische Versorgung durch sogenannte onko-
logisch verantwortliche ärzte aufgebaut. Diese arbeiten 
im sinne von schwerpunktpraxen auf der Grundlage der 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versor-
gung krebskranker Patienten „Onkologie-Vereinbarung“ 
anlage 7 zu den bundesmantelverträgen. 

Die KbV und der GKV-spitzenverband waren sich bei den 
Verhandlungen zur „Onkologie-Vereinbarung“ einig, dass 
die sicherstellung einer flächendeckenden qualifizierten 
ambulanten behandlung krebskranker Patienten mit der 
Voraussetzung der vorgegebenen Mindestmengen vieler-
orts nicht oder noch nicht möglich ist. aus diesem Grun-
de erlaubt § 3 abs. 7 der neuen Onkologie-Vereinbarung, 
dass die regionalen Vertragspartner abweichende Vorga-
ben zu den Patientenzahlen vereinbaren können. Weiter-
hin können auch bereits an bisherigen Onkologieverein-

barungen teilnehmende ärzte aus sicherstellungsgründen 
zur teilnahme an der neuen Onkologie-Vereinbarung zu-
gelassen werden. Diese Möglichkeit ergriff die KVMV und 
modifizierte die Vorgaben der Onkologie-Vereinbarung. 
so wurde gemeinsam mit den landesverbänden der 
Krankenkassen eine umsetzungsvereinbarung auf lan-
desebene geschlossen, welche die sicherstellung einer 
flächendeckenden qualifizierten ambulanten behandlung 
krebskranker Patienten in MV gewährleisten soll.
in unserem bundesland stellen derzeit 52 besonders qua-
lifizierte onkologisch verantwortliche ärzte die ambulante 
onkologische Versorgung der Patienten sicher. 

Im Einzelnen handelt es sich um:
Fä für innere Medizin mit schwerpunkt hämatologie/
Onkologie, Fä für innere Medizin mit schwerpunkt 
Pneumologie, Fä für innere Medizin mit schwerpunkt 
Gastroenterologie, Fä für Frauenkeilkunde, Fä für 
urologie, Fä für chirurgie. n
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Stand: 29.05.2013; © KVMV; Quelle: GB Qualitätssicherung

Ärzte für A B C D E F

innere Medizin, hausärztlich tätig 2 – 1 – – –

chirurgie 3 – – – – –

Gynäkologie 11 1 5 – – –

innere Medizin ohne sP fachärztlich tätig – – – – – 1

innere Medizin sP hämatologie 15 4 – – 3 –

innere Medizin andere sPe 4 1 – 1 1 –

urologie 17 – 4 – – –

andere – – – 1 – 1

A – Anzahl Ärzte mit Genehmigung zum 31. Dezember 2012; B – darunter Anzahl Ärzte zum 31. Dezember 2012 in Neu-/Jungpra-

xen; C – darunter Anzahl Ärzte zum 31. Dezember 2012 in Praxen, die aus Sicherstellungsgründen zugelassen wurden; D – Anzahl 

beschiedene Anträge; E – davon Anzahl Genehmigungen; F – davon Anzahl Ablehnungen

Onkologisch verantwortliche
Ärzte in M-V

Rostock

Schwerin

Demmin

Neubrandenburg

Neustrelitz

Waren

Güstrow Teterow

Ribnitz-Damgarten

Stralsund

Bergen auf Rügen

Warin

Wismar

Greifswald

Pasewalk

Crivitz

Hagenow

Ludwigslust

Parchim

iNt-sP hämatologie/Onkologie
iNt-sP Pulmologie
urologie

chirurgie
Gynäkologie
iNt-sP Gastroenterologie
iNt-ohne sP
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Im Hinblick auf die Qualitätssicherung gemäß § 7 
und § 10 der Vereinbarung wurden den Onkologie-
Kommissionen der Kassenärztlichen Vereinigungen 
verschiedene Aufgaben zur Einhaltung der Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen gemäß § 135 SGB V übertra-
gen. Danach hat der onkologisch qualifizierte Arzt 
neben den Anforderungen gemäß § 3 und § 5 unter 
anderem folgende zusätzliche Pflichten zu erfüllen 
und nachzuweisen: 

•	 Kontinuierliche Fortbildung durch regelmäßige teil-
nahme an zer ti fi zierten Fortbildungsveranstaltungen 
und Kongressen onkologischer Fachgesellschaften. 
alle am Vertrag teilnehmenden ärzte haben jährlich 
50 Fortbildungspunkte nachzuweisen. Diese Fortbil-
dungen müssen von den ärztekammern anerkannt 
sein und sich im schwerpunkt auf onkologische Fort-
bildungsinhalte beziehen. 

•	 teilnahme an mindestens 2 nachweislich industrieun-
abhängigen Pharmakotherapieberatungen pro Jahr.

•	 Permanente interne und externe Fortbildung des 
Praxispersonals in Form einer teilnahme an jährlich 
mindestens einer onkologischen Fortbildungsveran-
staltung, die von den ärztekammern oder den Kas-
senärztlichen Vereinigungen anerkannt wird.

bei den jährlich nachzuweisenden industrieunabhängi-
gen Pharmakotherapieberatungen hat sich die KVMV 
in abstimmung mit der Onkologie-Kommission bereit 
erklärt, eine jährliche Fortbildungsveranstaltung logis-
tisch zu unterstützen. so konnte die KVMV 2012 be-
reits im dritten Jahr die jährliche Pharmakotherapiebe-
ratung den onkologisch qualifizierten ärzten im land 
anbieten. Für die inhaltliche Durchführung gelang es 
der KVMV, herrn Prof. Dr. med. ulrich r. Kleeberg (sie-
he Foto), Facharzt für innere Medizin mit schwerpunkt 
hämatologie und internistische Onkologie, aus ham-
burg zu gewinnen. Zu dem thema „interaktionen von 
arzneimitteln in der Onkologie“ referierte Prof. Klee-
berg mit einer sich anschließenden Diskussionsrunde, 
welche von allen teilnehmenden Onkologen mit großer 
resonanz angenommen wurde.

im Weiteren hat die Geschäftsstelle der Onkologie-
Kommission der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklen-
burg-Vorpommern auf der Grundlage der „Onkologie-
Vereinbarung“ (gemäß § 10 abs. 1 Punkt 3) acht Prozent 
der teilnehmenden ärzte mit jeweils 20 Fällen pro Jahr 
in Form einer stichprobenweisen Überprüfung hinsicht-

lich einer einheitlichen Dokumentation zu begutachten. 
Gemäß § 8 der Vereinbarung muss der onkologisch qua-
lifizierte arzt eine patientenbezogene Dokumentation 
nach den Vorgaben des anhangs 1 der Onkologiever-
einbarung, die eine ergebnisorientierte und qualitative 
beurteilung der behandlung ermöglicht, erstellen. Dies 
gilt insbesondere für histologische befunde, Operati-
onsberichte, bestrahlungspläne und Protokolle sowie 
für die Dokumentation der systematischen medikamen-
tösen therapie und deren toxizität.

Die für das Jahr 2012 durchgeführte stichprobenprü-
fung ergab hinsichtlich der Vollständigkeit und der Ori-
entierung der behandlung an den aktuellen, einschlä-
gig interdisziplinär abgestimmten leitlinien bei den 
sechs zu prüfenden ärzten folgendes ergebnis:

•	 1 arzt mit geringen beanstandungen,

•	 4 ärzte mit erheblichen beanstandungen,

•	 1 arzt mit schwerwiegenden beanstandungen. n
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Strahlendiagnostik/-therapie
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen zur Durchführung von untersuchungen in der diagnostischen 
radiologie und Nuklearmedizin und von strahlentherapie (Vereinbarung zur strahlendiagnostik und -therapie), 
rechtsgrundlage: § 135 abs. 2 sGb V, Gültigkeit: Neufassung 1. april 1993, zuletzt geändert: 1. Oktober 2009;
richtlinien über Kriterien zur Qualitätsbeurteilung in der radiologischen Diagnostik (konventionelle röntgendiag-
nostik und computertomographie), rechtsgrundlage: § 136 sGb V, Neufassung 9. Oktober 2010; zuletzt geändert 
2. März 2011; erstfassung 1. Oktober 1992

Konventionelle Röntgendiagnostik Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 393

anzahl beschiedene anträge  18

u davon Anzahl Genehmigungen  ...........................................................................................................................  17
u davon Anzahl Ablehnungen  ..................................................................................................................................  1

anzahl Kolloquien (antragsverfahren) –

anzahl Praxisbegehungen –

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen –

anzahl rückgabe/beendigung von abrechnungsgenehmigungen –

Computertomographie Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 78

anzahl beschiedene anträge  12
u davon Anzahl Genehmigungen  ...........................................................................................................................  12

anzahl Kolloquien (antragsverfahren) –

anzahl Praxisbegehungen –

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen –

anzahl rückgabe/beendigung von abrechnungsgenehmigungen –

Osteodensitometrie Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 38

anzahl beschiedene anträge  –

anzahl Kolloquien (antragsverfahren) –

anzahl Praxisbegehungen –

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen –

anzahl rückgabe/beendigung von abrechnungsgenehmigungen –



43

Konventionelle Röntgendiagnostik Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 15

anzahl beschiedene anträge  6
u davon Anzahl Genehmigungen  .............................................................................................................................  6

anzahl Kolloquien (antragsverfahren) –

anzahl Praxisbegehungen –

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen –

anzahl rückgabe/beendigung von abrechnungsgenehmigungen –

Nuklearmedizin Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 20

anzahl beschiedene anträge  2
u davon Anzahl Genehmigungen  .............................................................................................................................  2

anzahl Kolloquien (antragsverfahren) –

anzahl Praxisbegehungen –

anzahl Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen –

anzahl rückgabe/beendigung von abrechnungsgenehmigungen –
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Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger
richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung, anlage i Nr. 2: substitutionsgestützte behandlung Opiatabhän-
giger, rechtsgrundlage: § 135 abs. 1 sGb V, Gültigkeit: seit 1. Oktober 1991, zuletzt geändert: 12. Juni 2010

Genehmigungen Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 38

anzahl beschiedene anträge  7
u davon Anzahl Genehmigungen  .............................................................................................................................  7

anzahl Praxisbegehungen gemäß § 11 abs. 5 –

anzahl der Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen –

anzahl der rückgaben von abrechnungsgenehmigungen  –

anzahl ärzte im Konsiliarverfahren 26

anzahl Praxen und einrichtungen, die substitutionen mit Diamorphin durchführen –

Dokumentationsprüfungen § 9 Abs. 3 Stand: 31.12.2012

anzahl geprüfter ärzte 9

anzahl geprüfter Fälle  35
u keine Beanstandungen  .......................................................................................................................................  30
u geringe Beanstandungen  ...................................................................................................................................    3
u erhebliche Beanstandungen  ...............................................................................................................................    2
u schwerwiegende Beanstandungen  ......................................................................................................................    –

5-Jahres-Überprüfungen-Patienten § 9 Abs. 5 Stand: 31.12.2012

anzahl geprüfter Fälle  24
u keine Beanstandungen  .......................................................................................................................................  24

Die Drogensucht ist längst kein randproblem mehr, 
sondern sie betrifft eine Vielzahl von Menschen unserer 
Gesellschaft. am weitesten verbreitet ist in Deutschland 
cannabis. so ist jeder Zweite, der zum ersten Mal wegen 
Problemen mit illegalen Drogen eine ambulante sucht-

hilfeeinrichtung aufsucht, ein cannabiskonsument. Das 
überwiegend eingesetzte substitutionsmittel in Mecklen-
burg-Vorpommern ist Methadon. seit mehreren Jahren 
steigt der anteil beim einsatz von buprenorphin und die 
Kombination buprenorphin und Naloxon deutlich an. n

2-Jahres-Überprüfungen-Patienten § 3 Abs. 6 (ab 2012) Stand: 31.12.2012

anzahl geprüfter Fälle  –

Patienten Stand: 31.12.2012

anzahl Patienten  330
u davon Patienten mit Diamorphinsubstitution  ..........................................................................................................  –

An-/Abmeldungen Stand: 31.12.2012

summe anzahl Patientenabmeldungen 137
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Ultraschalldiagnostik
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen zur ultraschalldiagnostik (ultraschall-Vereinbarung), rechts-
grundlage: § 135 abs. 2 sGb V, Gültigkeit: 2. Neufassung 1. april 2009, zuletzt geändert 1. Juli 2012; zuvor 1. 
Neufassung 1. april 1993; erstfassung 1. april 1986

Genehmigungen Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit mindestens einer Genehmigung 1181

neu § 14

anzahl beschiedene anträge (ärzte) 79
u davon Anzahl Genehmigungen  ...........................................................................................................................  76
u davon Anzahl Ablehnungen  ................................................................................................................................    3

neu

anzahl beschiedene anträge (anwendungsbereiche) 173
u davon Anzahl Genehmigungen  .........................................................................................................................  138
u davon Anzahl Ablehnungen  ..............................................................................................................................    35

§ 14 Abs. 6

anzahl Kolloquien 6
u davon bestanden .................................................................................................................................................  4
u davon nicht bestanden  .........................................................................................................................................  2

anzahl Praxisbegehungen gemäß § 14 abs. 5 –

anzahl der Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen (ärzte) 1

anzahl der Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen (anwendungsbereiche) 1

anzahl rückgabe/beendigung von abrechnungsgenehmigungen (ärzte) 86

Anwendungsbereiche mit jeweiliger Anzahl von Ärzten mit Genehmigung Stand: 31.12.2012

ab 1.1 Gehirn durch die offene Fontanelle 27

ab 2.1 Gesamte Diagnostik des auges 21

ab 2.2 biometrie des auges sowie Messungen der hornhautdicke 21

ab 3.1 Nasennebenhöhlen, a- und/oder b-Modus 68

ab 3.2 Gesichts- und halsweichteile (einschließlich speicheldrüsen, b-Modus) 51

ab 3.3 schilddrüse, b-Modus 419

ab 4.1 echokardiographie, Jugendliche, erwachsene, transthorakal 67

ab 4.2 echokardiographie, Jugendliche, erwachsene transoesophageal 3

ab 4.3 echokardiographie, Neugeborene, säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, transthorakal 6

ab 4.4 echokardiographie, Neugeborene, säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, transoesophageal –

ab 4.5 belastungsechokardiographie, Jugendliche, erwachsene 30

ab 4.6 belastungsechokardiographie, Neugeborene, säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche 1
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ab 5.1 thoraxorgane (ohne herz), b-Modus, transkutan 82

ab 5.2 thoraxorgane (ohne herz), b-Modus, transkavitär –

ab 6.1 brustdrüse, b-Modus 76

ab 7.1 abdomen und retroperitoneum, Jugendliche, erwachsene, b-Modus transkutan 506

ab 7.2 abdomen und retroperitoneum, b-Modus, transkavitär (rektum) 4

ab 7.3 abdomen und retroperitoneum, b-Modus transkavitär (Magen-Darm) 4

ab 7.4 abdomen und retroperitoneum, Neugeborene, säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, 
b-Modus, transkutan 81

ab 8.1 uro-Genitalorgane, b-Modus, transkutan 105

ab 8.2 uro-Genitalorgane, b-Modus, transkavitär 55

ab 8.3 Weibliche Genitalorgane, b-Modus, 209

ab 9.1 geburtshilfliche basisdiagnostik, b-Modus 201

ab 9.1a systematische untersuchung der fetalen Morphologie –

ab 9.2 weiterführende Differentialdiagnostik des Feten, b-Modus 31

ab 10.1 bewegungsorgane (ohne säuglingshüfte), b-Modus 95

ab 10.2 säuglingshüfte, b-Modus 92

ab 11.1 Venen der extremitäten, b-Modus 49

ab 12.1 haut, b-Modus 5

ab 12.2 subcutis und subkutane lymphknoten, b-Modus 5

ab 20.1 cW-Doppler – extrakranielle hirnversorgende Gefäße 79

ab 20.2 cW-Doppler – extremitätenver-/entsorgende Gefäße 46

ab 20.3 cW-Doppler – extremitätenentsorgende Gefäße 1

ab 20.4 cW- oder PW-Doppler – Gefäße des männlichen Genitalsystems 11

ab 20.5 PW-Doppler – intrakranielle hirnversorgende Gefäße 39

ab 20.6 Duplex-Verfahren – extrakranielle hirnversorgende Gefäße 68

ab 20.7 Duplex-Verfahren – intrakranielle hirnversorgende Gefäße 14

ab 20.8 Duplex-Verfahren – extremitätenver-/entsorgende Gefäße 53

ab 20.9 Duplex-Verfahren – extremitätenentsorgende Gefäße 1

ab 20.10 Duplex-Verfahren – abdominelle und retroperitoneale Gefäße sowie Mediastinum 45

ab 20.11 Duplex-Verfahren – Gefäße des weiblichen Genitalsystems 9

ab 21.1 Doppler-echokardiographie (einschließlich Duplex), Jugendliche, erwachsene, transthorakal 63

ab 21.2 Doppler-echokardiographie (einschließlich Duplex), Jugendliche, erwachsene, transoesophageal 1

ab 21.3 Doppler-echokardiographie (einschließlich Duplex), Neugeborene, säuglinge, Kleinkinder, 
Kinder, Jugendliche, transthorakal 6

ab 21.4 Doppler-echokardiographie (einschließlich Duplex), Neugeborene, säuglinge, Kleinkinder, 
Kinder, Jugendliche, transoesophageal –

ab 22.1 Duplex-Verfahren – fetales kardiovaskuläres system 14

ab 22.2 Duplex-Verfahren – feto-maternales Gefäßsystem 23
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Apparative Ausstattung § 9 Stand: 31.12.2012

Anzahl

anzahl insgesamt gemeldeter ultraschallsysteme gemäß § 2c 1264 (Gerätekonsolen)

insgesamt erteilte bescheide zu nicht mehr zugelassener us-systemen 3

Nur Gerätekonsolen Stand: 31.12.2012

anzahl insgesamt abgenommener ultraschall systeme gemäß § 2c 393

anzahl geprüfter ultraschallsysteme im Jahr 2012 gemäß § 2c 211
u davon ohne Beanstandungen: u Baujahr des Systems: vor 1990  .............................................................................    1
 u Baujahr des Systems: 1990  bis 1994  .....................................................................  17
 u Baujahr des Systems: 1995  bis 1999  .....................................................................  21
 u Baujahr des Systems: 2000  bis 2004  .....................................................................  35
 u Baujahr des Systems: 2005  bis 2009  .....................................................................  73
 u Baujahr des Systems: 2010  bis heute  ....................................................................  62
u davon mit Beanstandungen: u Baujahr des Systems: vor 1990  .............................................................................    –
 u Baujahr des Systems: 1990  bis 1994  .....................................................................    –
 u Baujahr des Systems: 1995  bis 1999  .....................................................................    2
 u Baujahr des Systems: 2000  bis 2004  .....................................................................    –
 u Baujahr des Systems: 2005  bis 2009  .....................................................................    –
 u Baujahr des Systems: 2010  bis heute  ....................................................................    –

Zusätzlich bei beanstandungen:
im Jahr 2012 erlassene bescheide zu nicht mehr zugelassenen us-systemen 2

Überprüfung der ärztlichen Dokumentation § 11

Anzahl Prüfungen Stand: 31.12.2012

§ 11 abs. 2 § 11 abs. 5

anzahl geprüfter ärzte

u davon ohne Mängel  .........................................................................................
u davon mit Mängeln ..........................................................................................

34

...............   6

...............  28

11

................. 3

................. 8

bei Beanstandungen der ärztlichen Dokumentation Stand: 31.12.2012

beanstandungen wegen § 10 abs. 2 Nr. 4:
Fragestellung bzw. indikation der untersuchung

4 1

beanstandungen wegen § 10 abs. 2 Nr. 5:
ggf. eingeschränkte untersuchungsbedingungen bzw. beurteilbarkeit

5 2

Ergebnisse der Prüfungen (ärztliche Dokumentation mit zugehöriger Bilddokumentation) Stand: 31.12.2012

anzahl der geprüften ärztlichen Dokumentationen und zugehöriger
bilddokumentationen
u davon ohne Beanstandungen ............................................................................
u davon mit Beanstandungen ...............................................................................

170
.............    55
.............  115

55
...............  28
...............  27
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Widerrufe Stand: 31.12.2012

Ärzte Anwendungsbereiche

Widerrufe der abrechnungsgenehmigung 1 1

Kolloquien gemäß § 11 Abs. 6 Stand: 31.12.2012

u davon ohne Beanstandungen ...............................................................................................................................  3
u davon mit Beanstandungen ..................................................................................................................................  1

bei Beanstandungen der Bilddokumentation Stand: 31.12.2012

beanstandungen wegen § 10 abs. 4 Nr. 1: inhalte nach anlage iii Nummer 6 52 14

beanstandungen wegen § 10 abs. 4 Nr. 2:
Darstellung der schnittebenen bei Normalbefund 3 –

beanstandungen wegen § 10 abs. 4 Nr. 3:
Darstellung der schnittebenen bei pathologischem befund 65 17

beanstandungen wegen § 10 abs. 2 Nr. 6.:
organspezifische befundbeschreibung, außer bei Normalbefunden

2 1

beanstandungen wegen § 10 abs. 2 Nr. 7: (Verdachts-)Diagnose 1 –

beanstandungen wegen § 10 abs. 2 Nr. 8: abgeleitete diagnostische und/oder 
therapeutische Konsequenzen und/oder abgeleitetes anderweitiges Vorgehen

1 –

Ultraschalldiagnostik Säuglingshüfte

Genehmigungen Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 92

anzahl beschiedene anträge 3
u davon Anzahl Genehmigungen ..............................................................................................................................  3

anzahl Kolloquien (antragsverfahren) –

anzahl der Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen (insgesamt) 1

anzahl rückgabe/beendigung von abrechnungsgenehmigungen 2

Dokumentationsprüfungen Stand: 31.12.2012

Initial-
prüfung

Prüfung 
innerhalb
2 Jahre

Prüfung 
innerhalb
5 Jahre

anzahl geprüfter anträge 

u davon ohne Beanstandungen  .................................................   
u davon mit Beanstandungen gemäß § 9 Abs. 2a  ........................
u davon mit Beanstandungen gemäß § 9 Abs. 2b  ........................

  1

................   1

................   –

................   –

11

................   2

................   5

................   2

16

................ 12

................   3

................   1
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Dokumentationsprüfungen Stand: 31.12.2012

Initial-
prüfung

Prüfung 
innerhalb
2 Jahre

Prüfung 
innerhalb
5 Jahre

Wiederholungsprüfungen gemäß § 9 abs. 2a i.V.m. § 11 abs. 2

u davon ohne Beanstandungen ..................................................
u davon mit Beanstandungen gemäß § 9 Abs. 2a .........................
u davon mit Beanstandungen gemäß § 9 Abs. 2b i.V.m. § 11 Abs. 3 – 
  Aussetzung der Genehmigung .................................................
u Anzahl Ärzte, die an einem Fortbildungskurs

teilgenommen haben  ...........................................................
u Anzahl Ärzte, die an einem Abschlusskurs gemäß § 6 der US-

Vereinbarung teilgenommen haben ........................................

–

.................  –

.................  –

.................  –

.................  –

.................  –

2

................   1

................   1

................   1

................   1

................   –

–

.................  –

.................  –

.................  –

.................  –

.................  –

beratungen gemäß § 10 abs. 2 im rahmen des bescheides

Dokumentationsprüfung – Mängelanalyse Stand: 31.12.2012

anzahl insgesamt geprüfter Dokumentationen 324

u davon regelgerecht (Stufe I)  ..............................................................................................................................  262
u davon eingeschränkt (Stufe II)  ...........................................................................................................................    54
u davon unzureichend (Stufe III)  ...........................................................................................................................      8  

ausgesprochene empfehlungen gemäß § 10 abs. 3 4

bei Dokumentationen der stufe iii analog § 8 abs. 2: 4

u davon Mängel ausschließlich in der Bilddokumentation  ...........................................................................................  4
u davon Mängel ausschließlich in der schriftlichen Dokumentation  ..............................................................................  –
u davon Mängel sowohl in der Bild- als auch in der schriftlichen Dokumentation  ...........................................................  –

Zytologische Untersuchung von Abstrichen der Zervix uteri
Vereinbarung von Qualifikationsmaßnahmen zur zytologischen untersuchung von abstrichen der Zervix uteri (Quali-
tätssicherungsvereinbarung Zervix-Zytologie), rechtsgrundlage: § 135 abs. 2 sGb V, Gültigkeit: 2. Neufassung 
1. Oktober 2007; zuvor erste Neufassung 1. Juli 1992; erstfassung 1. Februar 1980

Genehmigungen Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte mit Genehmigung 11

anzahl beschiedene anträge –
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anzahl Präparateprüfung gemäß § 3 abs. 1 Nr. 3 –

anzahl Praxisbegehungen gemäß § 11 abs. 2 –

anzahl der Widerrufe von abrechnungsgenehmigungen –

anzahl rückgabe/beendigung von abrechnungsgenehmigungen –

Überprüfung der Präparatequalität und der ärztlichen Dokumentation (§ 7)   – Prüfprozess Stand: 31.12.2012

anzahl abrechnender ärzte (iii/2012) 11

anzahl geprüfter ärzte gemäß § 7 abs. 3 6
u davon bestanden ................................................................................................................................................. 6

anzahl Wiederholungsprüfungen gemäß § 7 abs. 6 –

anzahl Kolloquien gemäß § 7 abs. 6 –

anzahl Widerrufe gemäß § 7 abs. 6 –

Überprüfung der Präparatequalität und der ärztlichen Dokumentation (§ 7)   – Mängelanalyse  Stand: 31.12.2012

§ 7 Abs. 3
§ 7 Abs. 6  

(WH-Prüfungen)

anzahl geprüfter Präparate und zugehöriger ärztlicher Dokumentation
u davon ohne Beanstandungen ........................................................................
u davon mit Beanstandungen ...........................................................................

72
................ 72
................   –

–
....................... –
....................... –

Prüfung der Jahresstatistik (§ 8 Abs. 4) – Prüfprozess Stand: 31.12.2012

anzahl abrechnender Praxen 9

anzahl vorgelegter Jahresstatistiken 9
u davon ohne Auffälligkeiten .................................................................................................................................... 8
u davon mit Auffälligkeiten ....................................................................................................................................... 1

anzahl aufforderungen zu schriftlichen stellungnahmen 1
u davon ausreichend begründete Stellungnahmen ..................................................................................................... 1
u davon nicht ausreichend begründete Stellungnahmen ............................................................................................. –

anzahl Kolloquien –

Fortbildungsverpflichtung § 9  Stand: 31.12.2012

anzahl ärzte, die 2012 unterlagen zur Fortbildungsverpflichtung gemäß § 9 abs. 1
vorgelegt haben

11

anzahl Präparatebefunder nach § 4 abs. 2, für die 2012 unterla-
gen zur Fortbildungsver pflichtung gemäß § 9 abs. 2 vorgelegt 
wurden

36 Präparate-
befunder nach § 4 
abs. 2 insgesamt

36 Vorlagen von 
unterlagen gemäß 

§ 9 abs. 2
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Durchführungsbestimmungen zu diesen Prüfungen sind 
allgemein in den richtlinien der Kassenärztlichen bundes-
vereingung für Verfahren zur Qualitätssicherung gemäß § 
75 abs. 7 sGb V festgelegt. Mit inkrafttreten der Quali-
tätsprüfungs-richtlinie vertragsärztliche Versorgung des 
Gemeinsamen bundesausschusses (G-ba) zum 1.  Januar 
2007 wurde die bisher bewährte Praxis weiterentwickelt 
und hinsichtlich auswahl, umfang und Verfahren der stich-
probenprüfungen in bereichen konkretisiert, sofern in den 
jeweils geltenden Vereinbarungen oder richtlinien nicht 
selber konkrete Vorgaben gemacht sind. Mit dieser neuen 

richtlinie wird ein Mindeststandard festgehalten, der zu-
vor in einzelnen KVen deutlich überschritten wurde, neu ist 
eine bundesweite Zusammenschau der Prüfungen, die in 
einem jährlichen bericht dem G-ba übermittelt wird. 
Die Kassenärztliche Vereinigung M-V prüft gemäß den 
bundesweit geltenden Vereinbarungen und richtlinien 
und nach Maßgabe eigener regionaler beschlüsse an-
hand von stichproben die Qualität von leistungen im ein-
zelfall. Dabei ist im Wesentlichen zwischen Prüfungen zu 
Vereinbarungen nach § 135 abs. 2 sGb V und zu richtlini-
en nach § 136 abs. 2 sGb V zu unterscheiden.

Stichprobenprüfungen § 136 Abs. 2

Computertomographie
Konventionelle

Röntgendiagnostik
Kernspintomographie Arthroskopie

Langzeit-EKG-
Untersuchungen

Herzschrittmacher-
untersuchung

anzahl abrechnender ärzte 63 289 60 37 138 48

anzahl geprüfter ärzte 3 17 4 5 21 2

routineprüfungen gemäß § 4 abs. 2 3 17 4 5 19 2

Kriterienbezogene Prüfung gemäß § 4 abs. 3 – – – – 2 –

Prüfergebnisse zur anzahl geprüfter ärzte gemäß § 6,
unterschieden nach Prüfung:

gemäß
§ 4 abs. 2 

gemäß
§ 4 abs. 2

gemäß
§ 4 abs. 2 

gemäß
§ 4 abs. 2

gemäß
§ 4 abs. 3

gemäß
§ 4 abs. 3

gemäß
§ 4 abs. 3

gemäß
§ 4 abs. 3

gemäß
§ 4 abs. 3

gemäß
§ 4 abs. 3

gemäß
§ 4 abs. 3

gemäß
§ 4 abs. 3

u keine beanstandungen 1 – – – 2 – 3 – 6 – 1 –

u geringe beanstandungen 2 – 8 – 2 – – – 13 – – –

u erhebliche beanstandungen – – 5 – – – 1 – – 1 1 –

u schwerwiegende beanstandungen – – 4 – – – 1 – – 1 – –

Gesamtanzahl ärzte, denen eine schriftliche empfehlung/
Verpflichtung zur beseitigung von Mängeln erteilt wurde 
gemäß § 6 abs. 3 satz 2 Nr. 2, Nr. 3a und Nr. 4a

– 9 2 2 15 1

Gesamtanzahl ärzte, die zu einem beratungsgespräch aufgefor-
dert wurden gemäß § 6 abs. 3 satz 2 Nr. 2, Nr. 3a und Nr. 4a

– – – – 2 –

Gesamtanzahl ärzte, bei denen eine Nichtvergütung oder 
rückforderung bereits geleisteter Vergütungen erfolgte 
gemäß § 5 abs. 2 satz 3 und abs. 3 satz 3 sowie § 6 abs. 3 
satz 2 Nr. 3b und Nr. 4b 

– – – – 1 –

Kolloquien gemäß § 6 abs. 3 satz 2 Nr. 3c und Nr. 4c – – – – – –

anzahl der Genehmigungswiderrufe gemäß § 5 abs. 3 satz 
3 sowie § 6 abs. 3 satz 2 Nr. 3c satz 4 und Nr. 4c 2. hs. und 
Nr. 4e sowie § 8 abs. 2 satz 2 und abs. 6 satz 1

– – – – 1 –

anzahl der mit auflagen versehenen Genehmigungen ge-
mäß § 6 abs. 3 satz 2 Nr. 3c satz 6 und Nr. 4c 2. hs.

– – – – 2 1

anzahl ärzte, bei denen eine Praxisbegehung stattgefunden hat 
gemäß § 6 abs. 3 satz 2 Nr. 3d und Nr. 4d, § 7 abs. 9 sowie § 8

– – – – – –
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In den Leistungsbereichen:
•	 arthroskopie,
•	 konventionelle röntgendiagnostik,
•	 computertomographie und,
•	 Magnetresonanz-/Kernspintomographie

werden nach der Qualitätssicherungs-richtlinie vertrags-
ärztliche Versorgung bundesweit von mindestens vier 
Prozent aller abrechnenden ärzte jeweils zwölf Doku-
mentationen geprüft. Darüber hinaus werden auf Grund-
lage regionaler Vereinbarungen zusätzliche stichproben-
prüfungen durchgeführt. auch diese Prüfungen finden 
nach der Qualitätssicherungs-richtlinie vertragsärztliche 
Versorgung statt. Die ergebnisse dieser obligaten und 

fakultativen Prüfungen sind von der KbV jährlich an den 
Gemeinsamen bundesausschuss zu übermitteln. Für die 
Dialyse gilt eine gesonderte Qualitätssicherungs-richtli-
nie, nach der eine Vollerhebung stattfindet. auch diese 
ergebnisse werden unter einbindung eines externen Da-
tenanalysten an den Gemeinsamen bundesauschuss be-
richtet. Weitere Dokumentationsprüfungen, in der haupt-
sache nach Vereinbarungen zu § 135 abs. 2 sGb V aber 
auch nach § 135 abs. 1 und anderen, finden regelhaft 
in weiteren bereichen statt. Der umfang reicht hier von 
einem stichprobenumfang von drei Prozent bis zu einer 
Vollerhebung, einer verpflichtenden Zweitmeinung oder 
zusammenfassenden Jahresstatistiken. n

Computertomographie
Konventionelle

Röntgendiagnostik
Kernspintomographie Arthroskopie

Langzeit-EKG-
Untersuchungen

Herzschrittmacher-
untersuchung

anzahl abrechnender ärzte 63 289 60 37 138 48

anzahl geprüfter ärzte 3 17 4 5 21 2

routineprüfungen gemäß § 4 abs. 2 3 17 4 5 19 2

Kriterienbezogene Prüfung gemäß § 4 abs. 3 – – – – 2 –

Prüfergebnisse zur anzahl geprüfter ärzte gemäß § 6,
unterschieden nach Prüfung:

gemäß
§ 4 abs. 2 

gemäß
§ 4 abs. 2

gemäß
§ 4 abs. 2 

gemäß
§ 4 abs. 2

gemäß
§ 4 abs. 3

gemäß
§ 4 abs. 3

gemäß
§ 4 abs. 3

gemäß
§ 4 abs. 3

gemäß
§ 4 abs. 3

gemäß
§ 4 abs. 3

gemäß
§ 4 abs. 3

gemäß
§ 4 abs. 3

u keine beanstandungen 1 – – – 2 – 3 – 6 – 1 –

u geringe beanstandungen 2 – 8 – 2 – – – 13 – – –

u erhebliche beanstandungen – – 5 – – – 1 – – 1 1 –

u schwerwiegende beanstandungen – – 4 – – – 1 – – 1 – –

Gesamtanzahl ärzte, denen eine schriftliche empfehlung/
Verpflichtung zur beseitigung von Mängeln erteilt wurde 
gemäß § 6 abs. 3 satz 2 Nr. 2, Nr. 3a und Nr. 4a

– 9 2 2 15 1

Gesamtanzahl ärzte, die zu einem beratungsgespräch aufgefor-
dert wurden gemäß § 6 abs. 3 satz 2 Nr. 2, Nr. 3a und Nr. 4a

– – – – 2 –

Gesamtanzahl ärzte, bei denen eine Nichtvergütung oder 
rückforderung bereits geleisteter Vergütungen erfolgte 
gemäß § 5 abs. 2 satz 3 und abs. 3 satz 3 sowie § 6 abs. 3 
satz 2 Nr. 3b und Nr. 4b 

– – – – 1 –

Kolloquien gemäß § 6 abs. 3 satz 2 Nr. 3c und Nr. 4c – – – – – –

anzahl der Genehmigungswiderrufe gemäß § 5 abs. 3 satz 
3 sowie § 6 abs. 3 satz 2 Nr. 3c satz 4 und Nr. 4c 2. hs. und 
Nr. 4e sowie § 8 abs. 2 satz 2 und abs. 6 satz 1

– – – – 1 –

anzahl der mit auflagen versehenen Genehmigungen ge-
mäß § 6 abs. 3 satz 2 Nr. 3c satz 6 und Nr. 4c 2. hs.

– – – – 2 1

anzahl ärzte, bei denen eine Praxisbegehung stattgefunden hat 
gemäß § 6 abs. 3 satz 2 Nr. 3d und Nr. 4d, § 7 abs. 9 sowie § 8

– – – – – –

Stand: 31.12.2012
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Ist‐Phase 0 1 2 3 4
Anzahl Praxen 11 4 6 2 37

Qualitätsbericht 2012 i Qualitätsmanagement i Fortbildungsverpflichtung

Qualitätsmanagement
Das am 1. Januar 2004 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
pflichtet niedergelassene ärzte, Psychotherapeuten und medizinische Versorgungszentren, ein internes Qualitäts-
management einzuführen. Dabei wurde dem Gemeinsamen bundesausschuss (G-ba) die aufgabe der konkreten 
ausgestaltung und umsetzung übertragen. Der G-ba hat hierzu eine „Qualitätsmanagement-richtlinie vertrags-
ärztliche Versorgung“ erarbeitet, welche am 1. Januar 2006 in Kraft trat.

Den stand der einführung des Qualitätsmanagement 
(QM) zu erheben gehört zu den aufgaben der KVen bzw. 
der QM-Kommissionen. Zu diesem Zweck  wird jährlich 
eine stichprobe von 2,5 Prozent der Vertragsärzte/-psy-
chotherapeuten als Grundlage der erhebung gezogen. 
Die zufällig ausgewählten Vertragsärzte/-psychothera-
peuten werden zu einer schriftlichen Darlegung des bis-
her erreichten einführungs- und entwicklungsstandes ih-
res QM-systems aufgefordert. aus der Darlegung muss 
der zeitliche ablauf der einführung und die ergriffenen 
Maßnahmen gemäß der Phase 1 „Planung“, der Phase 2 
„umsetzung“, der Phase 3 „Überprüfung“ und der Phase 
4 „Weiterentwicklung“ hervorgehen.

•	 Phase I “Planung”: in einem Zeitraum von längstens 
zwei Jahren nach aufnahme der vertragsärztlichen 
tätigkeit sind Maßnahmen zur Planung eines ein-
richtungsinternen Qualitätsmanagements durchzu-
führen. Dazu gehören beispielsweise eine selbstbe-
wertung, die Festlegung von Zielen, die teilnahme 
an einer QM-Fortbildung und die benennung der für 
QM zuständigen Mitarbeiter.

•	 Phase II „Umsetzung“: in zwei weiteren Jahren 
sind konkrete Maßnahmen bezüglich der  Patien-
tenversorgung und der Praxisführung/Mitarbeiter/
Organisation zu ergreifen. Dazu gehören beispiels-
weise regelmäßige, strukturierte teamsitzungen, die 
erstellung von Prozess- und ablaufbeschreibungen, 
die Durchführung von Patientenbefragungen und 
das einleiten von Verbesserungen durch ein Fehler- 
und beschwerdemanagement.

•	 Phase III „Überprüfung“: in einem weiteren Jahr 
ist eine erneute selbstbewertung hinsichtlich aller in 
der äQM-rl geforderten Grundelemente und inst-
rumente durchzuführen.

•	 Phase IV „fortlaufende Weiterentwicklung“: spä-
testens ab dem sechsten Jahr nach aufnahme der 
vertragsärztlichen tätigkeit schließt sich die Phase 

der fortlaufenden Weiterentwicklung an. alle gefor-
derten Grundelemente sind im Praxisalltag integriert 
und die instrumente des einrichtungsinternen Quali-
tätsmanagements werden kontinuierlich angewandt.

Zu dem einführungs- und entwicklungsstand des praxisin-
ternen Qualitätsmanagements hat die Kassenärztliche 
Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2012 60 
Vertragsärzte/-psychotherapeuten befragt. 52 ärzte/Psy-
chotherapeuten nahmen an der befragung teil, dieses 
entspricht einer teilnehmerquote von 86,7 Prozent. n

Ist-Phasen als Übersicht
anz. Praxen

ist-Phase 0* 11

ist-Phase 1 (Planung) 4

ist-Phase 2 (Umsetzung) 6

ist-Phase 3 (Überprüfung) 2

ist-Phase 4 (Weiterentwicklung) 37

* Ist-Phase 0 beinhaltet fehlende, inkorrekte oder
unvollständige Rückläufe.

0
1

2

3

4

Stand: 31.12.2012; Grafik: KVMV
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Fortbildungsverpflichtung
Neben den berufsordnungen verpflichtet auch das sGb V alle an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-
menden ärzte und Psychotherapeuten zu einer kontinuierlichen Fortbildung (§ 95d sGb V). Die KbV hat dazu 
in abstimmung mit der bundesärztekammer und der bundespsychotherapeutenkammer die „regelung der 
Fortbildungsverpflichtung der Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten nach § 95d sGb V“ beschlossen, 
die am 1. Juli 2004 in Kraft getreten ist.

alle an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen-
den müssen – unabhängig davon, ob sie niedergelas-
sen, ermächtigt oder angestellt sind – innerhalb eines 
Fünfjahreszeitraums mindestens 250 Fortbildungspunk-
te gegenüber ihrer Kassenärztlichen Vereinigung nach-
weisen. Für ärzte und Psychotherapeuten, die am 30. 
Juni 2004 bereits zugelassen waren, endete der erste 
Nachweiszeitraum am 30. Juni 2009. Für alle anderen 
begann bzw. beginnt er mit dem Datum der Zulassung/
anstellung/ermächtigung und endet nach fünf Jahren. 

Der Nachweis der Fortbildungsverpflichtung ist gegen-
über der Kassenärztlichen Vereinigung grundsätzlich 
durch ein Kammerzertifikat zu führen. Fortbildungs-
punkte können sowohl durch den besuch von Fort-
bildungsveranstaltungen im klassischen sinne (zum 
beispiel Vorträge, seminare, Fachtagungen) als auch 
durch die teilnahme an moderierten Qualitätszirkeln, 
das literaturstudium oder die Nutzung von Online-
Fortbildungsangeboten erworben werden. 
einen kontinuierlichen Überblick über ihren Punktestand er-
halten Vertragsärzte und -psychotherapeuten durch Punk-
tekonten, die bei den berufskammern geführt werden.

Eine unzureichende Fortbildung zieht Sanktionen 
nach sich, die der Gesetzgeber in § 95d Abs. 3 SGB V 
streng definiert hat:
•	 honorarkürzungen für vier Quartale um zehn Pro-

zent, ab dem fünften Quartal um 25 Prozent bis zum 
Nachweis der Fortbildung,

•	 Verpflichtung zum Nachholen der Fortbildungsver-
säumnisse innerhalb von zwei Jahren,

•	 einleitung eines Verfahrens auf Zulassungsentzug 
beim Zulassungsausschuss, wenn der Fortbildungs-
nachweis auch nach ablauf der zweijährigen Nach-
frist nicht erbracht wird.

in der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vor-
pommern waren im Jahr 2012 109 ärzte und 8 Psychologi-
sche Psychotherapeuten zum Nachweis ihrer Fortbildung 
verpflichtet. 108 ärzte und acht Psychologen haben den 
Nachweis gegenüber der KV erbracht, dies entspricht 99,1 
Prozent. Gegen 12 ärzte wurden im Jahr 2012 aufgrund 
von Nichterfüllung der Fortbildungspflicht sanktionen 
eingeleitet. Keinem arzt bzw. Psychotherapeuten musste 
der Zulassungsausschuss die Zulassung bzw. die Genehmi-
gung der ermächtigung/anstellung entziehen. n
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Pharmakotherapieberatung im Hause der KVMV
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Qualitätszirkel
ein Qualitätszirkel ist der begriffsbestimmung nach ein arbeitskreis, der das ideen- und Wissenspotenzial aktivie-
ren soll bzw. eine auf unbestimmte Dauer angelegte Kleingruppe, in der die teilnehmer in regelmäßigen ab-
ständen unter leitung eines Moderators zusammenkommen. Fragen, Probleme oder auch themen des eigenen 
arbeitsbereiches zu diskutieren, zu analysieren, das eigene handeln kritisch zu hinterfragen sowie lösungs- und 
Verbesserungsvorschläge bzw. alternativen zu erarbeiten, ist das Ziel eines Qualitätszirkels. 

Dieses instrument „Qualitätszirkel“ hat sich auch in 
der ambulanten medizinischen Versorgung als ein fes-
ter bestandteil der Fortbildung etabliert. so finden 
regelmäßig zwischen hausärzten, Fachärzten und Psy-
chotherapeuten interdisziplinär oder fachübergreifend 
Qualitätszirkel statt. Die Kassenärztliche Vereinigung 
Mecklenburg-Vorpommern unterstützt ihre Mitglieder 
hierbei organisatorisch und finanziell. Jährlich organi-
siert die Kassenärztliche Vereinigung eine Moderato-
renschulung mit professionellen trainern auf der Grund-
lage entsprechender Vorstandsbeschlüsse, wodurch im 
Jahre 2012 13 Moderatoren neu ausgebildet wurden.

Nach dem erhalt des Moderatorenzertifikates hat der 
Moderator die Möglichkeit, formlos an den Geschäfts-
bereich Qualitätssicherung einen antrag auf Gründung 
eines Qualitätszirkels zu stellen. Nach entsprechender 
Prüfung durch die Kassenärztliche Vereinigung erhält der 
antragsteller ein anerkennungsschreiben des Qualitäts-

zirkels. Des Weiteren erhält der antragsteller von der 
ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern eine teilneh-
merliste mit seiner persönlichen Qualitätszirkel-Nummer, 
welche er zur Durchführung des Qualitätszirkels benötigt. 
Der Qualitätszirkelmoderator erstellt nach der sitzung ein 
Protokoll und sendet es zusammen mit der teilnehmerlis-
te im Original bis 14 tage nach ablauf der Veranstaltung 
an den Geschäftsbereich Qualitätssicherung der KVMV 
zur Weiterleitung an die ärztekammer zur elektronischen 
erfassung des barcodes und somit zur anerkennung von 
Fortbildungspunkten gemäß § 95d sGb V. Mit diesem 
leistungspaket fördert die KVMV seit Jahren erfolgreich 
eine aktive Zirkelarbeit im bereich der KVMV.

im Jahr 2012 waren von den rund 2.600 zugelassenen 
haus- und Fachärzte ca. 60 Prozent in 254 Qualitätszir-
keln organisiert. Die folgende Darstellung zeigt die Ver-
teilung der Qualitätszirkel nach Fachgebieten sowie die 
Verteilung im bundesland Mecklenburg-Vorpommern. n

sektorenübergreifend

Anzahl der Qualitätszirkel
hausärztlich

fachärztlich

psychotherapeutisch

fachgebietsübergreifend

sonstige

berufsgruppenübergreifend

Anzahl der Qualitätszirkel gesamt (254)
hausärztlich (42); fachärztlich (42); psychotherapeutisch (48); sonstig (17); fachgebietsübergreifend (45);
sektorenübergreifend (30); berufsgruppenübergreifend (30)

Stand: 31.12.2012
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Anzahl anerkannter Qualitätszirkel
in Mecklenburg-Vorpommern

es bestehen 254 von
der ärztekammer M-V
anerkannte Qualitätszirkel.

Kreisfreie Städte
Schwerin (26); Rostock (57); Stralsund (18); Wismar (21); Greifswald (23); Neubrandenburg (17).

Landkreise
Nordwestmecklenburg (15); Ludwigslust (4); Parchim (9); Güstrow (12); Bad Doberan (6); Nordvorpommern 
(7); Rügen (3); Demmin (5); Ostvorpommern (7); Uecker-Randow (8); Mecklenburg-Strelitz (6); Müritz (10).
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Qs-Gebiet von a bis Z Ansprechpartner Durchwahl

Akupunktur anika bencke 249
Ambulantes Operieren stefanie Moor 384
Apheresen Monika schulz 383
Arthroskopie brit tesch 382
Balneophototherapie anika bencke 249
Chirotherapie Kirsten Martensen 243
Computertomographie Martina lanwehr 375
Diabetischer Fuß renate hahn 385
Dialyse Monika schulz 383
DMP Asthma Kirsten Martensen 243
DMP Brustkrebs Kirsten Martensen 243
DMP COPD Kirsten Martensen 243
DMP Diabetes Typ 1 und 2 renate hahn 385
DMP KHK Monika schulz 383
Entwicklungsneurologie anke Voglau 377
Früherkennungsuntersuchung caroline Janik 177
Funktionsstörung der Hand brit tesch 382
Gestationsdiabetes renate hahn 385
Hautkrebsscreening anika bencke 249
Herzschrittmacher caroline Janik 177
HIV/Aids liane Ohde 210
Homöopathie brit tesch 382

Hörgeräteversorgung stefanie Moor 384
Humangenetik silke seemann 387
HZV caroline Janik 177
Impfen liane Ohde 210
Interv. Radiologie Martina lanwehr 375
Invasive Kardiologie caroline Janik 177
Koloskopie brit tesch 382
Künstliche Befruchtung silke seemann 387
Labor silke seemann 387

Ansprechpartner im Geschäftsbereich Qualitätssicherung
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M
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O

P

Q

R

S

T
U-Z

Langzeit-EKG caroline Janik 177

Mammographie (kurativ) Martina lanwehr 375
Mammographie-Screening liane Ohde 210
MRT/MR-Mamma/MRA Martina lanwehr 375
Neugeborenenscreening silke seemann 387
Nuklearmedizin Martina lanwehr 375
Onkologie Kirsten Martensen 243
Osteodensitometrie Martina lanwehr  375
Otoakustische Emission liane Ohde 210
Palliativversorgung anke Voglau 377
PDT/PTK brit tesch 382
Pflegeheim Plus caroline Janik 177
Physikalisch-medizinische Leistungen Kirsten Martensen 243
Praxisassistentin Monika schulz 383
Psychosomatische Grundversorgung anke Voglau 377
Psychotherapie anke Voglau 377
Psychotherapie Informationsstelle anika bencke 249
Qualitätsmanagement Martina lanwehr 375
Qualitätszirkel ilona holzmann 244
Radiologie Marion rothe 376
Rehabilitation liane Ohde 210
Rheumatologie renate hahn 385
Schlafapnoe Kirsten Martensen 243
Schmerztherapie stefanie Moor 384
Sozialpsychiatrie anke Voglau 377
Soziotherapie anke Voglau  377
Stoßwellenlithotripsie Monika schulz 383
Strahlentherapie Martina lanwehr 375
Substitutionsbehandlung liane Ohde 210
Suchtvereinbarung liane Ohde 210
Tonsillotomie stefanie Moor 384
Ultraschall Marion rothe 376
Vakuumbiopsie der Brust Martina lanwehr 375
Zytologie silke seemann 387
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